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§ 16 eLeistungen zur Beschäftigungsförderung 
 
 (1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit 
einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich der zu erwarten-
den Minderleistungen des Arbeitnehmers und einen Zuschuss 
zu sonstigen Kosten erhalten. Voraussetzung ist, dass 
 
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten 
Buches ist und in seinen Erwerbsmöglichkeiten durch min-
destens zwei weitere in seiner Person liegende Vermittlungs-
hemmnisse besonders schwer beeinträchtigt ist, 
2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der Grundlage einer 
Eingliederungsvereinbarung für einen Zeitraum von mindes-
tens sechs Monaten betreut wurde und Eingliederungsleis-
tungen unter Einbeziehung der übrigen Leistungen nach 
diesem Buch erhalten hat, 
3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate ohne die 
Förderung nach Satz 1 nicht möglich ist und 
4. zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen ein Arbeitsverhältnis mit in der Regel voller 
Arbeitszeit unter Vereinbarung des tariflichen Arbeitsentgelts 
oder, wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung findet, 
des für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelts 
begründet wird. Die vereinbarte Arbeitszeit darf die Hälfte 
der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten.  
 
(2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach 
der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
und kann bis zu 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts betragen. Berücksichtigungsfähig sind  
 
1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine 
tarifliche Regelung keine Anwendung findet, das für ver-
gleichbare Tätigkeiten ortsübliche zu zahlende Arbeitsentgelt 
und 
2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Arbeitsför-
derung.  
Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems 
Arbeitsentgelt erstattet, ist für den Zeitraum der Erstattung 
der Beschäftigungszuschuss entsprechend zu mindern. 
 
(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden 
 
1. für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in pauscha-
lierter Form bis zu einer Höhe von 200 Euro monatlich sowie  
2. in besonders begründeten Einzelfällen einmalig für weitere 
notwendige Kosten des Arbeitgebers über besonderen Auf-
wand beim Aufbau von Beschäftigungsmöglichkeiten. Die 
Übernahme von Investitionskosten ist ausgeschlossen. 

 (4) Die Förderdauer beträgt 

1. für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der 
Beschäftigungszuschuss soll anschließend ohne zeitliche 
Unterbrechung unbefristet erbracht werden, wenn eine Er-
werbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die 
Förderung nach Absatz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb der 
nächsten 24 Monate nicht möglich ist,  
2. für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwölf 
Monate je Arbeitnehmer. 

(5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 Nr. 1 
Satz 2 kann der Beschäftigungszuschuss gegenüber der bishe-
rigen Förderhöhe um bis zu 10 Prozentpunkte vermindert 
werden, soweit die Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen zugenommen hat und sich die Vermitt-
lungshemmnisse verringert haben. 

(6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dauer 
der Erbringung des Beschäftigungszuschusses eingestellt, 
liegt ein sachlicher Grund vor, der die Befristung des Ar-
beitsverhältnisses rechtfertigt. 

(7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass der 
Arbeitnehmer in eine konkrete zumutbare Arbeit ohne eine 
Förderung nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt werden kann. Die 
Förderung ist auch aufzuheben, wenn nach jeweils zwölf 
Monaten der Förderdauer feststeht, dass der Arbeitnehmer 
eine zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1 
Satz 1 aufnehmen kann. Eine Förderung ist nur für die Dauer 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses möglich. 

(8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden 
 
1. vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen kann, 
2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung 
nach Absatz 7 Satz 1 oder 2 aufgehoben wird. 

(9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, 
dass der Arbeitgeber 

1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses 
veranlasst hat, um einen Beschäftigungszuschuss zu erhalten 
oder 
2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte 
Förderung ohne besonderen Grund nicht mehr in Anspruch 
nimmt. 

(10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter-
sucht die Auswirkungen auf die erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, den Ar-
beitsmarkt und die öffentlichen Haushalte in den Jahren 2008 
bis 2010 und berichtet dem Deutschen Bundestag hierüber 
bis zum 31. Dezember 2011. 
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Paragraph: § 16e / Leistungen zur Beschäftigungsförderung 

Wesentliche 
Änderungen: 

Fassung vom 01.07.2009: 
 
Die bisher in § 16a geregelten Leistungen zur Beschäftigungsförderung werden 
als Folgeänderung zur Überführung der kommunalen Eingliederungsleistungen in 
den neuen § 16a nunmehr in § 16e geregelt.  
 
· Überarbeitung Leitfaden MAGS NRW (Stand 30.04.2009) 

Aufteilung der Befristung ist möglich (s. Punkt 3.1 des Leitfadens) 
· Anpassung des Musterbescheides – Anlage 2 
 

 
 
 
 
1. Allgemeines 
 

 

Nach Erkenntnis der „Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt“ der Bundesregierung hat 
ein Teil der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungs-
hemmnissen kaum Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt und ist vor-
aussichtlich dauerhaft auf Fürsorgeleistungen angewiesen. Die Ursache 
hierfür liegt in der besonderen Arbeitsmarktferne. 
 
Ziel muss es sein, auch diesen Langzeitarbeitslosen dauerhafte Perspekti-
ven aufzuzeigen und sie langfristig in reguläre Beschäftigung zu integrie-
ren. Eine zügige Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist jedoch –auch mit 
den traditionellen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten- selbst bei deutlich 
verbesserter Konjunktur in aller Regel nicht möglich. 
 
Hier setzen die Leistungen zur Beschäftigungsförderung für die Personen-
gruppe der Menschen mit Vermittlungshemmnissen als neue Arbeitgeber-
leistung an. 
 
Hinweis: 
Die JobPerspektive NRW hatte ihre Rechtsgrundlage bis zum 31.12.2008 
in § 16a SGB II. Literatur aus dem Zeitraum vor dem 01.01.2009 enthält als 
Rechtsgrundlage noch einen Verweis auf § 16a SGB II. 
 

Rz. (16e.1): 
Allgemeines 
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Der in der Anlage beigefügte „Leitfaden: Rechtliche Voraussetzungen des § 
16e SGB II“ des MAGS NRW ist Bestandteil dieser internen Arbeitshinwei-
se SGB II. Die nachfolgenden Erläuterungen sind ergänzende Hinweise zu 
dem Leitfaden. 
 
 

Rz. (16e.2): 
Leitfaden MAGS 

NRW 

2. Voraussetzungen für die Gewährung 
 

 

Für eine Arbeitsförderung nach § 16e SGB II kommen nur Teilnehmer in 
Betracht, deren Integration in den ersten Arbeitsmarkt mit den Förderin-
strumenten der §§ 16, 16 a-d, f und g SGB II in absehbarer Zeit nicht zu 
erreichen ist. 
 

Rz. (16e.3): 
Voraussetzungen 

  
Die besonderen Vermittlungshemmnisse lassen sich in objektive, subjekti-
ve und arbeitsmarktbedingte Kriterien unterscheiden. Dies sind insbeson-
dere: 

�� fehlender Berufsabschluss 
�� Alter über 50 Jahre 
�� gesundheitliche Einschränkungen 
�� mangelhafte Sprachkenntnisse 
�� eingeschränkte Mobilität 
�� Erscheinungsbild 
�� psychische und physische Dispositionen 
�� Analphabetismus 
�� Überschuldung 
�� Wohnungslosigkeit oder 
�� Vorstrafen. 

 

Rz. (16e.4): 
Vermittlungshemm-

nisse 

Soweit im Einzelfall bei der Identifizierung von Vermittlungshemmnissen 
erhebliche gesundheitliche Einschränkungen einschl. psychischer Disposi-
tionen festgestellt werden, ist vorab durch Einschaltung des Rehabilitati-
onsträgers nach § 6a SGB IX das Vorliegen eines Rehabilitationsbedarfs 
zu prüfen. Bei bestehenden Suchtproblemen ist vorab durch den Träger 
der medizinischen Rehabilitation zu prüfen, ob Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation in Frage kommen. 
 

Rz. (16e.4a): 
gesundheitliche Ein-

schränkungen 
einschl. psychischer 

Dispositionen 

Aufstocker gehören ausdrücklich nicht  zur Zielgruppe. 
 
Leistungen zur Beschäftigungsförderung für Aufstocker sind grundsätzlich 
kein adäquates Instrument zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. 
Es ist davon auszugehen, dass dieser Personenkreis während des ALG-I-
Bezugs noch arbeitsmarktnah ist und daher andere Eingliederungsinstru-
mente geeigneter sind. 
 

Rz. (16e.5): 
Aufstocker 

3. Integrationsplan und Eingliederungsvereinbarung 
 

 

Bevor Leistungen zur Beschäftigungsförderung bewilligt werden können, 
muss  der erwerbsfähige Hilfebedürftige zuvor auf der Grundlage einer 
Eingliederungsvereinbarung für einen Zeitraum von mindestens 6 Mo-
naten im SGB II intensiv betreut worden sein und Eingliederungsleistun-
gen unter Einbeziehung der übrigen Leistungen nach dem SGB II erhalten 
haben, die nicht zu einer Integration führten (vorgeschaltete Betreuungs-
phase). Die einzelnen Schritte sind in der Eingliederungsvereinbarung fest-
zuhalten (auf die Interne Dienstanweisung zu § 15 SGB II wird verwiesen). 

Rz. (16e.6): 
Eingliederungsver-

einbarung und Integ-
rationsplan 
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Die Betreuungsphase beginnt grundsätzlich erst ab dem 01.10.2007 (In-
krafttreten des Gesetzes). 
 
 

Rz. (16e.7): 
Beginn der Betreu-

ungsphase 

In begründeten Ausnahmefällen kann der Zeitraum von 6 Monaten auch 
vor dem 01.10.2007 liegen. Bei Personen, die bereits vor Inkrafttreten des 
Gesetzes nachweislich intensiv betreut wurden, ist es aus Gründen der 
wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung nicht sinnvoll, erneut 
eine sechsmonatige intensive Betreuungsphase durchzuführen. 
 

Rz. (16e.8): 
Ausnahmen 

4. Prognoseentscheidung 
 

 

Es ist eine Prognose zu erstellen, dass eine Erwerbstätigkeit des erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussichtlich 
innerhalb der nächsten 24 Monate nicht möglich ist. 
 

Rz. (16e.9): 
Prognose 

Seitens des MAGS konnte geklärt werden, ob erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge, die einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen bzw. einen 400,00 €-
Job ausüben, mit dem Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II geför-
dert werden können. Danach ist eine Förderung im Einzelfall möglich. Al-
lerdings sollte sichergestellt werden, dass trotz der ausgeübten Beschäfti-
gung die Prognose hinsichtlich der fehlenden Erwerbschance auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förderung nach § 16e SGB II innerhalb 
der nächsten 24 Monate zuverlässig und nachvollziehbar getroffen wird 
und die Anforderungen der mindestens sechsmonatigen vorangegangenen 
Betreuung im Sinne des § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II erfüllt sind. Nach 
den Recherchen des MAGS ist dies auch die Auffassung des BMAS, wel-
ches ebenfalls strenge Anforderungen an die Förderentscheidung stellt, 
aber keine konkreten Kriterien der Abgrenzung hierzu entwickelt hat. 
 

Rz. (16e.10): 
Prognose bei ehBs 

mit geringfügiger Be-
schäftigung /  400 € 

Job 

An die Prognose sind strenge Anforderungen zu stellen. Es ist zu vermer-
ken, welche besonders beeinträchtigenden Vermittlungshemmnisse vorlie-
gen, welche Maßnahmen zu ergreifen und wie die Chancen zur Integration 
in den regionalen Arbeitsmarkt für die nächsten 24 Monate zu beurteilen 
sind. Diese Prognose muss auf Tatsachen beruhen, die Anhaltspunkte da-
für geben, dass eine Integration des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auch 
mit dem Einsatz von Eingliederungsleistungen voraussichtlich nicht möglich 
ist. Bei der Beurteilung ist stets der Bezug zum regionalen Arbeitsmarkt 
und dessen voraussichtliche Entwicklung herzustellen. Das Beurteilungser-
gebnis muss sich auf nachprüfbare und objektive Argumente stützen. 
 

Rz. (16e.11): 
Anforderungen an die 

Prognose 

Die Dokumentation ist in comp.ASS vorzunehmen. 
 

Rz. (16e.12): 
Dokumentation 

5. Arbeitsverhältnis 
 

 

Es muss sich um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält-
nis, mit Ausnahme der Versicherungspflicht nach dem SGB III (Arbeitslo-
senversicherung), handeln.  
Mit der Schaffung eines Arbeitsverhältnisses, dass mit einem Beschäfti-
gungszuschuss nach § 16e SGB II gefördert wird, wird somit kein An-
spruch auf Arbeitslosengeld I aufgebaut (vgl. hierzu auch Änderung des 
§ 27 Abs. 3 Ziffer 5c SGB III). 
 

Rz. (16e.13): 
sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäfti-

gungsverhältnis ohne 
Arbeitslosenversiche-

rung 
 

Im Regelfall sollte das Arbeitsverhältnis eine Vollzeitbeschäftigung umfas- Rz. (16e.14): 
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sen. 
 
In Ausnahmefällen (z.B. Alleinerziehende, Personen mit pflegebedürftigen 
Angehörigen, gesundheitliche Einschränkungen) können auch Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse gefördert werden. Die Arbeitszeit muss dann min-
destens 50% der vollen Arbeitszeit betragen. 
 

Arbeitszeit 

Eine Arbeitnehmerüberlassung ist bei Leistungen zur Beschäftigungsförde-
rung ausnahmslos unzulässig. 
 
 

Rz. (16e.15): 
Arbeitnehmerüber-

lassung 

In den Fällen, in denen eine Einstellung eines Langzeitarbeitslosen bei der 
Stadt oder Gemeindeverwaltung selbst über eine Förderung nach § 16e 
SGB II beabsichtigt ist, behält sich der Kreis den Erlass des Bewilligungs-
bescheides vor. In der Doppelfunktion der Kommune zum einen als an-
tragsbearbeitende und Zuschuss gewährende Stelle und zum anderen als 
Zuschuss empfangender Arbeitgeber ist es erforderlich, eine ausreichende 
Transparenz zu schaffen. In diesen Fällen ist daher die vorgesehene Ent-
scheidung über eine Förderung nach § 16e SGB II schriftlich festzuhalten 
und zu begründen und dem Kreis Kleve zur Bewilligung zuzuleiten. Insbe-
sondere die beabsichtigte prozentuale Höhe der Förderung ist ausführlich 
abzuwägen und zu begründen. Nach Erlass der Bewilligungsbescheides 
durch den Kreis Kleve sind die laufenden Zahlungen von der Kommune 
selbst über den HAS 334 anzuweisen und jeder Zahlungsvorgang an den 
Kreis als bewilligende Stelle zur Kenntnis weiterzuleiten. 
 

Rz. (16e.16): 
Einstellung bei einer 

Kommune 

6. Übergangsfrist – Begrenzung der zu fördernden Ar beitsverhältnisse  
 

 

Im Hinblick auf eine gesetzeskonforme, ordnungsgemäße und Erfolg ver-
sprechende Durchführung der Leistungen zur Beschäftigungsförderung 
sowie unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist vom 
Arbeitgeber vor Beginn der Arbeiten eine konkrete und aussagekräftige 
Beschreibung des Arbeitsverhältnisses vorzulegen, damit eine Beurteilung 
und Prüfung der vorstehenden Kriterien möglich ist. 
 

Rz. (16e.17): 
Beschreibung des 

Arbeitsverhältnisses 

  
7. Förderdauer 
 

 

Die Regelförderung für den Beschäftigungszuschuss beträgt bis zu 24 Mo-
nate. Durch die Befristung des Beschäftigungszuschusses soll sicherge-
stellt werden, dass die eingestellten Arbeitnehmer nicht von vorneherein 
dauerhaft aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgesteuert werden. 
 
Auch eine kürzere Förderung ist möglich. Die erste Förderphase kann auch 
auf weniger als 24 Monate oder in mehreren Abschnitten befristet werden. 
Nicht ausgeschlossen ist eine unbefristete Förderung auch vor Ablauf der 
24 Monate. 

Rz. (16e.18): 
Regelförderung Be-

schäftigungszu-
schuss 

 
Die Anschlussförderung soll unbefristet erfolgen, der Beschäftigungszu-
schuss kann jedoch gegenüber der bisherigen Förderhöhe um bis zu 10 
Prozentpunkte vermindert werden, wenn die Leistungsfähigkeit zugenom-
men hat und sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben. In der Re-
gel ist davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer in der zurückgelegten 
Beschäftigungszeit eine Produktivitätssteigerung erreichen konnte. 
 

Rz. (16e.19): 
Anschlussförderung 
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Zu der Frage, ob einer unbefristeten Erbringung des Beschäftigungszu-
schusses z.B. haushaltsrechtliche Vorschriften o.ä. entgegenstehen, bleibt 
abzuwarten, inwieweit hier weitere Umsetzungshinweise durch den Gesetz- 
oder Verordnungsgeber erfolgen. 
 
  
8. Aufhebung der Förderung – Kündigung des Arbeitsv erhältnisses 
 

 

Mit der Einführung der neuen Leistung zur Beschäftigungsförderung soll 
das Ziel, langzeitarbeitslose Menschen mit besonderen Vermittlungs-
hemmnissen in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern, nicht aufge-
geben werden. Ob eine Eingliederung in Arbeit ohne eine Förderung mit 
einem Beschäftigungszuschuss möglich ist, und der Arbeitnehmer zukünf-
tig eine zumutbare Arbeit ohne eine Förderung aufnehmen kann, soll frü-
hestens 12 Monate nach Förderbeginn geprüft werden. Wenn feststeht, 
dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit zukünftig ohne Förderung 
aufnehmen kann (Prognoseentscheidung), ist die Förderung aufzuheben. 
 
Steht fest, dass eine Eingliederung in eine konkrete  Arbeit ohne Förderung 
mit einem Beschäftigungszuschuss möglich erscheint, ist die Förderung 
nach  der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt aufzuheben. 
 

Rz. (16e.20): 
Aufhebung der För-

derung 

Dem Arbeitnehmer werden die besonderen Kündigungsrechte analog 
§ 270 SGB III (bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) eingeräumt (§16e 
Abs. 8 Ziffer 1), d.h. dass er auch vor Ablauf der voraussichtlich überwie-
gend 24 Monate umfassenden Förderdauer das Arbeitsverhältnis beenden 
kann, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
aufnehmen kann. 
 

Rz. (16e.21): 
Kündigungsrecht des 

Arbeitnehmers 

Der Arbeitgeber erhält die Möglichkeit das Arbeitsverhältnis zu beenden, 
wenn die Förderung nach Absatz 7 aufgehoben wird (§ 16e Abs. 8 Ziffer 2) 

Rz. (16e.22): 
Kündigungsrecht des 

Arbeitgebers 
 

  
9. Sonstiges 
 

 

Zu beachten ist die Sanktionierbarkeit nach § 31 SGB II. Dies gilt auch bei 
Wegfall der Hilfebedürftigkeit. 
 

Rz. (16e.23): 
Wegfall der Hilfebe-

dürftigkeit 
Die Buchung des Beschäftigungszuschusses nach § 16e SGB II ist unter 
dem Hilfeartenschlüssel (HAS) 334  vorzunehmen. 
 

Rz. (16e.24): 
Verbuchung 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Ziel des (kostenintensiven) Be-
schäftigungsprogrammes nur durch gezielte und erfolgreiche Auswahl im 
Fallmanagement erreicht werden kann. Es muss ausgeschlossen werden, 
dass die avisierte Zielgruppe nicht erreicht wird, dafür aber arbeitsmarktnä-
here Hilfeempfänger Mitnahme- und Verdrängungseffekte auslösen. 
 

Rz. (16e.25): 
Auswahl der Teil-

nehmer 

Für die BA-Statistik sind Förderfälle nach 16e als Integration zu werten. Bei 
der Erfassung in Comp.ASS ist daher als Abmeldegrund einer des Typs 
„Beschäftigung“ (je nach Veranlasser) anzugeben. 
 

Rz. (16e.26): 
Abmeldegrund 

comp.ASS 

Für das mit dem Beschäftigungszuschuss gemäß § 16e SGB II geförderte 
Arbeitsverhältnis ergeben sich Besonderheiten, wie zum Beispiel die Versi-
cherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung und arbeitsrechtliche 

Rz. (16e.27): 
Arbeitsrechtliche 

Sonderregelungen 
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Sonderregelungen, wie z.B. Sonderkündigungsrechte. 
 
Als Anlage 3 sind die Ausarbeitungen des MAGS beigefügt. Die Erarbei-
tung von Musterarbeitsverträgen erscheint aufgrund der verschiedensten 
Einsatzbereiche nicht sinnvoll. Die Ausarbeitung bietet die notwendigen 
Formulierungsvorschläge zu den besonderen Regelungen des § 16e SGB 
II. 
 
Ist ein Arbeitsverhältnis mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16e 
SGB II gefördert, so ist bei Vorliegen einer Schwerbehinderung in einigen 
Fällen parallel dazu eine Förderung durch das Integrationsamt (Land-
schaftsverband Rheinland) mit Leistungen nach aktion5 möglich. 
 

Rz. (16e.28): 
aktion5 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen 
hat sich mit der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit ver-
ständigt, die Umsetzung der JobPerspektive durch die Träger der Grundsi-
cherung gemeinsam zu unterstützen. In einem Gespräch mit den Unter-
zeichnern der Düsseldorfer Erklärung (Arbeitgeberverbände, Deutscher 
Gewerkschaftsbund, Träger der freien Wohlfahrtspflege, kommunale Spit-
zenverbände) haben diese Vertreter am 26.05.2008 zugesagt, als Multipli-
katoren für die JobPerspektive in ihren Unternehmensstrukturen zu wer-
ben. Daher ist ein Informationspaket zusammengestellt worden, dass be-
reits an die Unterzeichner der Düsseldorfer Erklärung versandt worden ist. 
Aus diesen Informationen wurde für den Kreis Kleve eine eigene Arbeitge-
bermappe zusammengestellt, die als Anlage 5 beigefügt ist und im Bereich 
„Vordrucke und Formulare“ im Forum abrufbar ist. 
 

Rz. (16e.29): 
Arbeitgebermappe 
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I. Rechtliche Voraussetzungen des § 16e SGB II

Mit dem Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II wird Menschen, die auf absehbare Zeit 
keine Chance haben einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, eine 
dauerhafte Möglichkeit zur Teilhabe am Erwerbsleben eröffnet. 

Inhalt der Förderung nach § 16e Abs. 1 Satz 1 SGB II ist ein Ausgleich für die Minderleistung 
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (EHB) infolge von besonders schweren Vermittlungs-
hemmnissen durch einen Beschäftigungsschuss. 

1. Voraussetzungen der Förderung, § 16e Abs. 1 Satz  2 Nr. 1- 4 SGB II

1.1. In der Person des EHB, § 16e  Abs. 1, S 2 Nr. 1 SGB II

   Alter des förderungsfähigen EHB

Der EHB muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

  Langzeitarbeitslosigkeit 

Er muss langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 SGB III sein. 

Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet Arbeitslosigkeit von 1 Jahr und mehr. Un-
beachtlich sind Unterbrechungen innerhalb von 5 Jahren durch:  

  aktive Arbeitsförderung / einer Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit nach dem SGB II (z.B. Kombilohn) 

 Krankheit oder Beschäftigungsverbot nach MuSchG 
 Kindererziehungszeiten und Zeiten der Betreuung pflegebedürf-

tiger Angehöriger 
 max. sechsmonatige Selbständigkeit o. Beschäftigung 
 rechtl. unmögliche Beschäftigung 
 Kurze Unterbrechung ohne Nachweis. 

      Weitere Erläuterungen zur Langzeitarbeitslosi gkeit 

Feststellung der Langzeitarbeitslosigkeit
Soweit nicht Informationen aus einer vorangegangenen Arbeitslosigkeit mit 
Alg I-Bezug vorliegen, muss mit dem EHB geklärt werden, welchen Werde-
gang er in den letzten nach § 18 SGB III maßgeblichen 5 Jahren durchlau-
fen hat. 
Nach § 18 SGB III ist zur Feststellung des Kriteriums der Langzeitarbeitslo-
sigkeit, wenn die Arbeitslosigkeit unterbrochen war, festzustellen, ob es sich 
um Unterbrechungen handelte, die  nach § 18 Abs. 2 Nr. 1-6 SGB III unbe-
achtlich sind. Ist dies der Fall, ist ein Zeitraum von 5 Jahren zu betrachten. 
Liegen innerhalb dieses Zeitraumes Zeiten der Arbeitslosigkeit vor solchen 
Unterbrechungen, sind diese Zeiten mit denen der Arbeitslosigkeit nach den 
Unterbrechungen zusammenzurechnen. Ergibt sich hier ein Zeitraum von 
einem Jahr und mehr, liegt Langzeitarbeitslosigkeit trotz der Unterbrechun-
gen vor. 
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Beispiele für Unterbrechung von Arbeitslosigkeit

- Aktive Beschäftigungsförderung sind z.B. berufsfördernde Reha-
Leistungen, Zeiten der Aus- und Weiterbildung, Leistungen die 
der Eingliederung dienen 

- Krankheitszeiten/Beschäftigungsverbote sind Zeiten der Arbeits-
unfähigkeit, der med. Rehabilitation, wie Kuren etc.; Beschäfti-
gungsverbote nach MuSchG, BSeuchG

- Kurze Unterbrechung der Arbeitslosigkeit ohne Nachweis liegt 
bei bis zu 6 Wochen vor (in Anlehnung an § 122 Abs. 2 Nr. 1 
SGB III) 

  weitere individuelle Vermittlungshemmnisse / Zielgruppendefinition

Es müssen zur Langzeitarbeitslosigkeit mindestens zwei weitere Vermitt-
lungshemmnisse hinzukommen.  

Vermittlungshemmnisse im Sinne des § 16e SGB II sind objektive Merkma-
le, die die Erwerbsmöglichkeiten des EHB in besonders schwerer Weise 
hemmen.
In Betracht kommen grundsätzlich alle Merkmale, denen auch mit anderen 
Eingliederungsleistungen entgegengewirkt werden kann, wie z.B. Alter, ge-
sundheitliche Einschränkung und Behinderung. Merkmale, wie z.B. fehlende 
Bereitschaft zur Mobilität, stellen kein Vermittlungshemmnis i.S.d.§ 16e 
SGB II dar. 
Die Abgrenzung zu den Zielgruppen anderer Eingliederungsinstrumente ist 
anhand einer Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Einerseits ist zu berück-
sichtigen, dass jedenfalls Erwerbsfähigkeit bestehen muss. Andererseits 
müssen die Vermittlungshemmnisse so gravierend sein, dass sie die Ver-
mittlungsaussichten des EHB in besonders schwerer Weise beeinträchti-
gen. Das ist der Fall, wenn aufgrund der Gesamtbetrachtung nur sehr ge-
ringe Vermittlungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestehen. Es 
ist also erforderlich, die Schwere der einzelnen Vermittlungshemmnisse 
aufgrund einer Abwägung der Hemmnisse und der Gegebenheiten des für 
den Hilfebedürftigen zumutbaren allgemeinen Arbeitsmarkts einzuordnen. 
Hat der Hilfebedürftige aufgrund seiner Vermittlungshemmnisse nur sehr 
geringe Chancen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt zu werden, 
sind die Hemmnisse besonders schwer.

Weitere Erläuterungen zu den Vermittlungshemmnissen : 

Beispiele für Vermittlungshemmnisse 
Sucht, Verschuldung,  fehlende Sprachkenntnisse, Analphabetismus, feh-
lender Schul- oder Ausbildungsabschluss,  psychosoziale Verfassung. 

Keine Vermittlungshemmnisse i.S.v. § 16e SGB II:  

- Fehlende Bereitschaft zur Mobilität,  
- Einarbeitungserfordernis (z.B. nach Qualifizierung) 
- Mobilität ist grundsätzlich kein Vermittlungshemmnis, kann aber 

im Einzelfall im Zusammenspiel mit  anderen Hemmnissen auf-
grund einer Gesamtbetrachtung als Hemmnis in Betracht kom-
men.
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1.2. In der Betreuung des EHB , § 16e Abs.1 Satz 2 Nr. 2 SGB II 

1.2.1. Vorangegangene Betreuung, § 16e Abs.1 Satz 2  Nr. 2 SGB II

Weitere Voraussetzung ist eine vorangegangene sechsmonatige 
Betreuung des EHB aufgrund einer EGV mit Eingliederungsleistungen 
nach dem SGB II. 

Die vorangegangene Betreuung ist wichtig für viele im Rahmen des   
§ 16e SGB II zu treffende Entscheidungen, die eine konkret auf den Hil-
febedürftigen zugeschnittene Bewertung verlangen. Diese muss  an-
hand von Tatsachen erfolgen, die nur im Rahmen einer vorherigen 
Betreuung des Kunden gewonnen werden können. Nur so können Mit-
arbeiter die Entscheidungen sicher und nachvollziehbar treffen.  
Im Rahmen der § 16e Abs.1 Satz 2 Nr. 1 und 2 SGB II dient die Betreu-
ung zunächst der Eingrenzung der Zielgruppe. Häufig können  Hilfebe-
dürftige trotz erheblicher Vermittlungshemmnisse über intensive Betreu-
ung und Eingliederungsleistungen doch in den Arbeitsmarkt integriert 
werden. Beispielhaft sind hier z.B. Integrationen im Rahmen von 50plus 
oder durch behindertenspezifische Hilfen. 

  Dauer der Betreuung

Die Dauer der Betreuung muss mindestens 6 Monate betragen haben. 
Die Mindestdauer gewährleistet, dass die in dieser Zeit eingesetzten 
Eingliederungsmaßnahmen auch Wirkung hätten entfalten können.  
Die Betreuung muss mindestens 6 Monate betragen, kann aber auch 
länger gedauert haben. Im Einzelfall kann es sein, dass nach 6 Monaten 
keine ausreichenden Erkenntnisse über die Schwere der Hemmnisse 
oder die Erfolglosigkeit anderer Förderinstrumente des SGB II vorliegen, 
so dass eine längere Betreuung erforderlich ist, um entscheiden zu kön-
nen.

  Eingliederungsleistungen während der Betreuung

Während der Betreuung müssen Eingliederungsleistungen nach dem 
SGB II erbracht worden sein. Die erbrachten Maßnahmen und Hilfen 
müssen nicht unmittelbar vor der Förderung nach § 16e SGB II geendet 
haben. Da aber die Erfolglosigkeit intensiver Integrationsversuche mit 
den anderen Integrationsmitteln des SGB II erforderlich ist, sollten die 
gewählten Maßnahmen und Hilfen nicht außerhalb eines zeitl. Zusam-
menhanges zur Förderung nach § 16e SGB II stehen.  
Als Eingliederungsleistungen kommen alle Eingliederungsinstrumente in 
Betracht. Wichtig ist dabei, dass der Einsatz der Eingliederungsinstru-
mente mit intensiven Eingliederungsversuchen in den ersten Arbeits-
markt verbunden ist. 

  Lage der Betreuungszeit

Die Betreuungsphase muss einer Förderung nach § 16e SGB II vorge-
schaltet sein.  
Da sie Erkenntnisse für die Festlegung der Zielgruppe liefert und ihr Er-
folg maßgeblich dafür ist, ob eine Förderung nach § 16e SGB II in Be-
tracht gezogen werden kann, ist es nicht sinnvoll, zunächst die potentiel-
le Zielgruppe auszuwählen und diese dann binnen 6 Monaten zu aktivie-
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ren. Vielmehr geht das SGB II bei allen Eingliederungsleistungen davon
aus, dass sie intensiv zur Integration in den Arbeitsmarkt genutzt wer-
den. Die vorhergehende Betreuung muss daher keine besondere „Akti-
vierungsphase“ darstellen, sondern lediglich intensiv auf die Eingliede-
rung hingewirkt haben und erfolglos gewesen sein. Wichtig ist, dass ge-
nügend Erkenntnisse gewonnen werden, um eine tatsachengestützte 
Entscheidung über die Förderung nach §16 a SGB II zu treffen. 

  Eingliederungsvereinbarung

Das Erfordernis der Eingliederungsvereinbarung (EGV) stellt sicher, 
dass die in der Betreuung gewonnenen Erkenntnisse über den Hilfebe-
dürftigen, seine Vermittlungshemmnisse und –chancen, seine individuel-
le Leistungsfähigkeit und seine Fortschritte im Laufe der Betreuung fest-
gehalten werden. Sie ist Ausdruck der Arbeit mit dem EHB und der Ver-
bindlichkeit der unternommenen Schritte.  

1.2.2. § 71 Abs. 2 SGB II Zeitraum der Betreuung

  ab 01.10.07 
Der Zeitraum der Betreuung kann erst nach dem 01.10.07 beginnen. 

  Ausnahme 
In besonders begründeten Fällen kann der Zeitraum von sechs Mo-
naten auch vor dem 01.10.07 liegen. 

Weitere Erläuterungen zum Zeitraum der Betreuung: 

Betreuungsphasen vor dem 01.10.07
Nach dem Gesetzeswortlaut des § 71 Abs. 2 Satz 2 SGB II kann von 
dem frühestmöglichen Beginn des vorangegangenen Betreuungszeit -
raums in besonders begründeten Einzelfällen abgewichen werden. 
Solche liegen vor, wenn im konkreten Einzelfall die Betreuung nach-
weislich sehr intensiv aber erfolglos war. Aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit ist es hier nicht sinnvoll, erneut eine intensive 
Betreuungsphase durchzuführen. 
Die Vorverlagerung der Betreuung muss besonders begründet sein. Da-
bei kann auf die in der intensiven früheren Betreuung gewonnenen Tat-
sachen und Erkenntnisse zurückgegriffen werden. 
Eine intensive vorherige Betreuung, die einen Ausnahmefall rechtfertigt,  
kann z.B. bei erfolglosen Bemühungen im Rahmen von 50 plus vorlie-
gen.

Mit fortschreitendem Zeitablauf wird der Anwendungsbereich der Aus-
nahmeregelung jedoch enger, da die vorangegangene Betreuung in ei-
nem zeitlichen Zusammenhang zur Förderung mit dem Beschäftigungs-
zuschuss stehen muss. § 16e Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II knüpft an eine 
Betreuung von mindestens 6 Monaten unter Erbringung von Eingliede-
rungsleistungen an. Somit wird die Vorschrift an Bedeutung verlieren. 

1.3. Negative Erwerbsprognose, § 16e Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB II

§ 16e SGB II setzt eine Prognoseentscheidung voraus. Es muss feststehen, 
dass voraussichtlich in den kommenden 24 Monaten ohne einen Beschäfti-
gungszuschuss keine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
möglich ist.  
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Anhand der dokumentierten Betreuung ist zu ermitteln, welche Erwerbs-
chancen der Hilfebedürftige hat. Für den Hilfebedürftigen muss in Bezug auf 
den allgemeinen konkreten Arbeitsmarkt voraussichtlich in den nächsten 24 
Monaten keine Erwerbsmöglichkeit bestehen. 

Weitere Erläuterungen zur negativen Eingliederungsp rognose: 

Prognoseentscheidung
An die Prognose sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie muss auf Tat-
sachen beruhen und nachvollziehbar sein.  
Basis der Prognoseentscheidung sind neben den Erkenntnissen über den 
dem Hilfebedürftigen zumutbaren Arbeitsmarkt und dessen Anforderungen 
die Ergebnisse der bisherigen Betreuung. Anhand der dort gewonnenen Er-
kenntnisse über die Fortschritte und Leistungsfähigkeit des Hilfebedürftigen 
und der Einschätzung der Entwicklung des Arbeitsmarktes kann eine tatsa-
chengestützte Entscheidung über die Aussichten des Hilfebedürftigen, ohne 
die Förderung nach § 16e SGB II eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu erreichen, getroffen werden.  

1.4. Förderungsfähige Beschäftigung, § 16e Abs. 1 S atz 2 Nr. 3  SGB II

1.4.1. Arbeitsverhältnis

Da § 16e SGB II dem Ziel dient, Hilfebedürftigen die dauerhafte Integra-
tion in das Erwerbsleben und so die Beseitigung der Hilfebedürftigkeit zu 
ermöglichen, kann nur ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhält-
nis gefördert werden. 
Im Regelfall ist darum auch eine Vollzeitbeschäftigung erforderlich. Teil-
zeitarbeitsverhältnisse sind mit mindestens 50% der vollen Arbeitszeit 
möglich.
Das Arbeitsentgelt muss dem tariflich festegelegten Entgelt, oder, wenn 
tarifliche Regelungen nicht gelten, dem am Ort für derartige Tätigkeiten 
üblichen Entgelt entsprechen. 
Das Arbeitsverhältnis ist trotz Sozialversicherungspflichtigkeit gemäß       
§ 27 Abs. 3 Nr. 5 c SGB III versicherungsfrei in der Arbeitslosenversi-
cherung. Freiwillige Beitragszahlungen sind nicht möglich.

Weitere Erläuterungen zur förderungsfähigen Beschäf tigung:  

Arbeitsverhältnis
Das Arbeitsverhältnis kann in Abhängigkeit von der Dauer der Förde-
rung befristet sein. § 16e Abs. 6 SGB II stellt klar, dass die die Dauer 
des Beschäftigungszuschusses einen sachlichen Grund für die Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses nach § 14 Abs. 1 TzBfG darstellt. 

Teilzeitarbeitsverhältnis
Teilzeitarbeitsverhältnisse müssen mindestens 50% der vollen Arbeits-
zeit umfassen. Volle Arbeitszeit ist dabei entweder die tarifliche Arbeits-
zeit, oder, wenn tarifliche Regelungen nicht gelten, die regelmäßige be-
triebliche Arbeitszeit. 
Da in der Regel Vollzeitarbeitsverhältnisse gefördert werden sollen, soll-
te bei Förderung von Teilzeitarbeit ein nachvollziehbarer Grund für die 
Teilzeit bestehen, um die Ausnahme zu begründen. Das kann z.B. der 
Fall sein bei Alleinerziehenden, gesundheitlich nicht vollschichtig belast-
baren Menschen, Personen, die Angehörige pflegen. Die Förderung ei-



8/16

ner Teilzeittätigkeit mit  weniger als 50% der regelmäßigen Arbeitszeit 
ist nicht zulässig. 

Arbeitserlaubnis
Bei der Förderung von Ausländern müssen evl. erforderliche behördli-
che Genehmigungen vorliegen. 

1.4.2. Arbeitgeber/Beschäftigungsfelder

  § 71 SGB II: 

Bis 31.03.08 zusätzliche Arbeiten im öffentlichen Interesse durch 
Träger (§§ 21, 260 SGB III) 

Für die Übergangsfrist bis 31.03.08 sollen Arbeitsverhältnisse in Be-
reichen der zusätzlichen Arbeiten im öffentlichen Interesse gefördert 
und auf Arbeitgeber zugegriffen werden, die bereits über Erfahrung 
mit der Zielgruppe verfügen. 

  Ab dem 01.04.08 sind Arbeitsverhältnisse in allen Beschäfti-
gungsfeldern förderfähig.  

Weitere Erläuterungen zu den Beschäftigungsfeldern 

Nach dem 31.03.08 kommen alle Beschäftigungsfelder in Betracht, wie 
z.B. rein erwerbswirtschaftliche Unternehmen, soziale Unternehmen und 
Integrationsbetriebe. Tätigkeiten können z.B. Helfertätigkeiten, Tätigkei-
ten, die aus Rentabilitätsgründen inzwischen ins Ausland verlagert wur-
den oder weggefallen sind (z.B. Pförtnertätigkeiten, Serviceleistungen 
etc.) oder auch neue Aufgabenbereiche im sozialen oder ökologischen 
Sektor sein.  

Die EU-Kommission hat mit Schreiben vom 19.03.08 zu den Leistungen 
zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II entschieden, dass es 
sich bei dem Beschäftigungszuschuss um eine allgemeine Maßnahme 
handelt, die keine staatliche Beihilfe im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EG-
Vertrag darstellt. Damit steht ab dem 01.04.08 die Möglichkeit der För-
derung nach § 16e SGB II grundsätzlich für alle Arbeitgeber und Unter-
nehmen unterschiedslos zur Verfügung. 
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2. Ausgestaltung und Umfang der Förderung

2.1. Beschäftigungszuschuss § 16e Abs. 2 SGB II

Der Beschäftigungszuschuss beträgt bis zu 75% des berücksichtigungsfä-
higen Arbeitsentgeltes zuzüglich des Arbeitgeberanteils an den Gesamtso-
zialversicherungsabgaben ohne die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.  

 Pauschaler Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag

Es ist nicht der tatsächliche Arbeitgeberaufwand berücksichtigungsfähig, 
sondern ein pauschalierter Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 20% ab-
züglich des Arbeitgeberanteils an den Beiträgen zur Arbeitslosenversiche-
rung.

Weitere Erläuterungen pauschalierter Arbeitgeberante il an den Ge-
samtsozialversicherungsbeiträgen: 

Die Pauschalierung des Arbeitgeberanteils an den um die Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung geminderten Gesamtsozialversicherungsbeiträgen 
beträgt in Anlehnung an die im Bereich des Eingliederungszuschusses (§§ 
217 ff. SGB III) vorgenommene Pauschalierung der arbeitgeberseitigen Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge 20%.  

  Arbeitsentgelt

Arbeitsentgelt ist das tarifliche oder ortsübliche Arbeitsentgelt zuzüglich et-
waiger Einmalzahlungen. 

  Förderfaktor

Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der individuellen Leistungsfä-
higkeit des EHB bezogen auf den konkreten Arbeitsplatz. Da das Vorhan-
densein der Vermittlungshemmnisse allein schon zeigt, dass eine 100 % 
Leistungsfähigkeit nicht  besteht, kann der Zuschuss bis zu 75 % des be-
rücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes betragen. Er kann aber auch gerin-
ger sein, wenn eine höhere Leistungsfähigkeit des EHB besteht. Dazu müs-
sen die Anforderungen des Arbeitsplatzes feststehen und mit den Fähigkei-
ten des EHB abgeglichen werden. Es muss also eine individuelle Bewer-
tung vorgenommen werden. Eine allgemeine Bewertung verschiedener 
Hemmnisse im Hinblick auf die dadurch pauschal verursachte Minderleis-
tung ist nicht möglich (z.B.: Sucht = 50 % + Alter > 50 Jahre = 25 % ergibt 
Zuschusshöhe von 75%). 

Erstattungen durch Ausgleichsysteme an den Arbeitgeber mindern den Zu-
schuss. 
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Weitere Erläuterungen zur Berechnung des Beschäftig ungszuschus-
ses:

Beispiel bei 75 %igem Zuschuss 1.000,00 € Arbeitsentgelt

1. Schritt

Die Leistungsfähigkeit des EHB wird bewertet. In Abhängigkeit davon 
wird der prozentuale Beschäftigungszuschuss mit bis zu 75 % festgelegt 
.Im vorliegenden Beispiel wird von 75 % ausgegangen. 

        2. Schritt

Arbeitsentgelt + (20 %  Pauschaler Arbeitgeberanteil am Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberanteil an der Arbeitslosen-
versicherung ( derzeit 1,4 % )) = berücksichtigungsfähiges Arbeitsentgelt 

Arbeitsentgelt              1.000,00 €  

1.000 €*20% pausch. Gesamtsozialversicherung             = 200,00 € 
abzgl. 1.000 €*1,4% AG-Anteil Arbeitslosenversicherung =    14,00 €

              186,00 € 

zuzüglich               186,00 € 
Berücksichtigungsfähiges Arbeitsentgelt                  1.186,00 € 

     3. Schritt

   Berücksichtigungsfähiges Arbeitsentgelt * Zuschuss in % = Zuschuss 

   1.186,00 € * 75 % = 889,00 € 
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2.2. Zuschuss zu sonstigen Kosten, § 16e Abs. 3 SGB  II

2.2.1. Kostenpauschale für Qualifizierung § 16e Abs . 3 Nr. 1SGB II

Zusätzlich zum Beschäftigungszuschuss können Kosten für eine beglei-
tende Qualifizierung in pauschalierter Form übernommen werden. Die 
pauschale Kostenübernahme ist bis zu einer Höhe von 200,00 € monat-
lich max. für die Dauer von 12 Monaten zulässig. 
Da auch nicht zusammenhängende Qualifizierungen möglich sind, kön-
nen die Kosten für die begleitende Qualifizierung auch 200,00 € in ein-
zelnen Monaten überschreiten / unterschreiten. Die Kostenübernahme 
ist  in der Obergrenze von etwaigen höheren tatsächlichen Kosten ab-
gekoppelt.

2.2.2. Kostenübernahme für den Aufbau der Beschäfti gungsmög-
lichkeit, § 16e Abs. 3 Nr. 2 SGB II

Die Kosten für den Aufbau einer Beschäftigungsmöglichkeit müssen im be-
sonders begründeten Einzelfall notwendig sein, damit sie übernommen 
werden können. D.h., dass ohne sie die konkrete Beschäftigungsmöglich-
keit für den EHB nicht angeboten werden kann. Es ist ein strenger Maßstab 
anzulegen.  
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kommt von gleich wir-
kungsvollen Maßnahmen zum Aufbau der Beschäftigungsmöglichkeit nur 
die in der Zweck-Mittel-Relation Günstigste in Betracht. Die Kosten müssen 
im Hinblick auf Qualität und Dauer der Beschäftigungsmöglichkeit ange-
messen sein.  

Die Übernahme von Investitionskosten ist nach § 16e Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 
SGB II ausgeschlossen. 

Weitere Erläuterungen zu den Kosten des Aufbaus der  Beschäfti-
gungsmöglichkeit:

Kosten des Aufbaus der Beschäftigungsmöglichkeit sind in Abgrenzung 
von Investitionskosten Kosten, die sich nicht auf die erstmalige Einrichtung 
eines Arbeitsplatzes beziehen, sondern auf dessen Umrüstung. 

Beispiele
Anpassung eines Arbeitsplatzes an die gesundheitlichen Einschränkun-
gen des Arbeitnehmers (Achtung: keine Finanzierungsmöglichkeit aus 
anderen Mitteln) z.B. besondere Tastatur, Schreinerarbeiten etc.. 
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3. Förderungsdauer, § 16e Abs. 4 und Abs. 5 SGB II,  Abs. 3 Nr. 1 SGB II

3.1. Beschäftigungszuschuss

  befristete Förderphase gemäß § 16e Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 SGB II

Die erste befristete Förderphase kann sich gemäß § 16e Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 
SGB II auf bis zu 24 Monate belaufen. Das bedeutet, dass auch eine kürze-
re Förderung möglich ist.  

Die erste Förderphase nach § 16e SGB II (…“bis zu 24 Monate“) kann auch 
auf weniger als 24 Monate oder in mehreren Abschnitten befristet werden. 
Damit ist nicht ausgeschlossen, dass eine unbefristete Förderung auch vor 
Ablauf der 24 Monate erfolgen kann. 

  Unbefristete Förderphase gemäß § 16e Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 SGB II

Die Förderung soll gemäß § 16e Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 SGB II unbefristet wei-
tergeführt werden, wenn ohne die Fortführung des Zuschusses für den Ar-
beitnehmer in den nächsten 24 Monaten voraussichtlich keine Erwerbstätig-
keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist.
Die Fortführung der Förderung erfolgt somit nicht automatisch. Vielmehr 
muss erneut eine negative Prognoseentscheidung getroffen werden. Es 
muss also ermittelt werden, wie sich die Vermittlungshemmnisse und Fä-
higkeiten / Kenntnisse des Arbeitnehmers nach der ersten Förderung dar-
stellen. Dieses neue Profil des Arbeitnehmers ist wieder mit den Anforde-
rungen des für ihn zumutbaren Arbeitsmarktes abzugleichen und eine Aus-
sage über die Erwerbschancen in den nächsten 24 Monaten zu treffen. Es 
gelten also dieselben Anforderungen wie schon im Rahmen des § 16e Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 SGB II. 

  Zuschusshöhe in einer weiteren Förderphase, § 16e Abs. 5 SGB II

§ 16e Abs. 5 SGB II bestimmt, dass der Zuschuss nach der Förderung ge-
mäß § 16e Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 SGB II um bis zu 10% abgesenkt werden 
kann, wenn die Vermittlungshemmnisse sich vermindert haben und die 
Leistungsfähigkeit des EHB zugenommen hat. 
Ob dies der Fall ist, ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der Feststel-
lungen zu Hemmnisintensität und Leistungsfähigkeit zu Beginn der Förde-
rung und nach der bisherigen Beschäftigung im bezuschussten Arbeitsver-
hältnis.

3.2. Sonstiger Zuschuss für Qualifizierung nach § 1 6e Abs. 3 Nr. 1 SGB II

Die Übernahme sonstiger Kosten für begleitende Qualifizierung in pauscha-
lierter Form von 200,00 € monatlich kann für maximal 12 Monate je EHB er-
folgen.
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4. Aufhebung der Förderung, § 16e Abs. 7 SGB II

4.1. Eingliederungsmöglichkeit in eine konkrete Erw erbstätigkeit 

Bei feststehender Möglichkeit der Vermittlung in eine konkrete zumutbare Arbeit 
kann der Beschäftigungszuschuss aufgehoben werden. 

Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist Ziel der Förderung des Hilfebe-
dürftigen nach § 16e SGB II. Daher muss die Förderung dann enden, wenn die-
ses Ziel konkret erreicht werden kann. 

Weitere Erläuterungen zur Eingliederungsmöglichkeit  

Die Vermittlung und Beratung des Arbeitnehmers kann während der Beschäfti-
gung weitergeführt werden. Gemäß §16g Abs. 2 SGB II ist dies während der 
Förderung nach § 16e SGB II auch dann möglich, wenn die Hilfebedürftigkeit 
entfallen sein sollte. Eine konkrete Erwerbstätigkeit kann sich also sowohl aus 
der Eigeninitiative des EHB als auch aus Vermittlung und Beratung ergeben.  

4.2. Vermittlungsfähigkeit  in eine zumutbare Arbei t ohne Förderung

Nach jeweils 12 Monaten ist auf der Basis der dann erreichten Leistungsfähig-
keit des Arbeitnehmers eine erneute Prognose abzugeben, ob ihm ohne weitere 
Förderung nach § 16e SGB II die Aufnahme einer zumutbaren Arbeit auf dem 
Allg. Arbeitsmarkt möglich ist. Ist dies der Fall, ist die Förderung aufzuheben. 

4.3. Wegfall des Arbeitsverhältnisses

Der Wegfall des Arbeitsverhältnisses führt zur Aufhebung des Beschäftigungs-
zuschusses. 
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5. Ausschluss der Förderung, § 16e Abs. 9 SGB II

  5.1. Beendigung anderer Beschäftigungsverhältniss e

§ 16e Abs. 9 Nr. 1 SGB II soll Wettbewerbsverzerrungen durch den Beschäfti-
gungszuschuss vermeiden. Daher ist die Förderung ausgeschlossen, wo der 
Verdacht besteht, dass der Arbeitgeber das Ende eines anderen Beschäfti-
gungsverhältnisses veranlasst hat, um einen Beschäftigungszuschuss zu erhal-
ten.

Weitere Erläuterungen zur Beendigung anderer Beschä ftigungsverhält-
nisse

Ein Ausschluss kommt sowohl dann in Betracht, wenn im Vorfeld Beschäftigte 
entlassen werden, um den EHB einzustellen, als auch, wenn regulär Beschäf-
tigte entlassen werden, weil Arbeitnehmer mit Beschäftigungszuschuss geför-
dert werden. 
Die arbeitgeberseitig veranlasste Beendigung des anderen Beschäftigungsver-
hältnisses muss im Zusammenhang mit der beabsichtigten Einstellung eines 
mit Beschäftigungszuschuss geförderten Arbeitnehmers stehen. Hilfreich bei 
der Bewertung können hier der zeitliche Zusammenhang zwischen Beendigung 
und Einstellung /Förderanfrage sein. Auch die Verwandtheit der beendeten Tä-
tigkeit mit der Aufgabe des zufördernden Arbeitnehmers können Anhaltspunkte 
bieten.

5.2.  Grundlose Ablösung einer anderen Förderung

Nach § 16e Abs. 9 Nr. 2 SGB II besteht weiter ein Förderausschluss, wenn der 
Verdacht besteht, dass der Arbeitgeber mit dem Beschäftigungszuschuss eine 
bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung ohne besonderen 
Grund ablöst. Damit würde das Ziel des § 16e SGB II, neue Beschäftigung zu 
schaffen unterlaufen. 
Ein besonderer Grund kann deshalb nur da vorliegen, wo  bisher in Anspruch 
genommene Förderprogramme auslaufen und das Beschäftigungsverhältnis 
ansonsten entfiele.   

6 . Wegfall der Hilfebedürftigkeit 

Gemäß §16g Abs. 2 SGB II ist die Erbringung von Leistungen nach § 16a Nr. 1 – 4, 
16b SGB II oder dem Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1Nr. 5 des SGB III für die 
Dauer der Förderung nach § 16e SGB II auch möglich, wenn die Hilfebedürftigkeit auf-
grund des zu berücksichtigenden Einkommens entfallen ist. 

Weitere Erläuterungen zum Wegfall der Hilfebedürfti gkeit: 

Während der Zahlung des Beschäftigungszuschusses sind weiter Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen möglich, da § 16e SGB II das Ziel der Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt verfolgt und regelmäßig die Überprüfung verlangt, ob dort für den EHB 
eine Erwerbsmöglichkeit besteht.
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II. § 16e SGB II im Kontext zu anderen Regelungen d es SGB II und 
angrenzenden Bereichen

1.  § 16e SGB II Eingliederungsvereinbarung und San ktion

Es ist eine Eingliederungsvereinbarung gemäß § 15 SGB II abzuschließen.  

§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) SGB II sieht eine Sanktionen von 30 % vor, wenn der EHB 
sich weigert, eine mit einem Beschäftigungszuschuss geförderte Arbeit aufzunehmen 
oder fortzuführen. 

2.  Arbeitsrechtliche Sonderregelungen § 16e Abs. 6  und 8 SGB II

2.1. Sonderkündigungsrechte § 16e Abs. 8 SGB II

Für das mit dem Beschäftigungszuschuss geförderte Arbeitsverhältnis bestehen nach 
§ 16e Abs. 8 SGB II besondere Kündigungsmöglichkeiten. 

  Kündigungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers

§ 16e Abs. 8 Nr. 1 SGB II bestimmt, dass das Arbeitsverhältnis vom Arbeitnehmer oh-
ne Einhaltung einer Frist gekündigt werden kann, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen kann.  

  Kündigungsmöglichkeit des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Förderung nach § 16e Abs. 7 Satz 1 oder 2 SGB 
II aufgehoben wird. 

2.2. Befristung des Arbeitsverhältnisses

Wird der EHB für die Dauer der Erbringung des Beschäftigungszuschusses eingestellt, 
so liegt gemäß § 16e Abs. 6 SGB II ein sachlicher Grund i.S.d. § 14 Abs. 1 TzBfG vor, 
der die Befristung rechtfertigt. 

3. Arbeitslosenversicherung und § 16e SGB II

Es besteht für die Arbeitsverhältnisse im Rahmen des Beschäftigungszuschusses nach  
§ 16e SGB II gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 5c SGB III Versicherungsfreiheit in der Arbeitslo-
senversicherung. Freiwillige Beitragszahlungen sind nicht möglich. 
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4 . § 16e SGB II im Verhältnis zu anderen Instrumen ten

§ 16e SGB II ist eine zusätzliche, zielgruppenbezogene Fördermöglichkeit. Flankierende Leis-
tungen nach §16a SGB II sind neben der Förderung nach § 16e SGB II möglich. 

5. § 16e SGB II im Verhältnis zum Kombilohn NRW

§ 16e SGB II regelt die wesentlichen Eckpunkte des Kombilohnes NRW. Der Kombilohn NRW 
geht damit in der Jobperspektive auf, soweit die Voraussetzungen des § 16e SGB II gegeben 
sind.
Für die Zeit der Übergangsregelung gemäß § 71 Abs. 1 SGB II bis zum 31.03.2008 kann eine 
Förderung für Tätigkeiten im gewerblichen Bereich auf der Basis des Kombilohn-Modells 
NRW durchgeführt werden. 
Die Förderung eines bisher nach dem Kombilohn geförderten Arbeitnehmers im Anschluss an 
den Kombilohn NRW kommt dann in Betracht, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 16e 
SGB II vorliegen. Das Erfordernis der Langzeitarbeitslosigkeit entfällt nicht schon durch die 
vorhergehende Förderung im Kombilohn-Modell NRW. Zeiten der Förderung mit dem Kombi-
lohn-Modell NRW sind Zeiten der aktiven Arbeitsförderung / zur Eingliederung in Arbeit nach 
dem SGB II i.S.d. § 18 Abs. 2 Nr. 1 SGB III und unterbrechen die Langzeitarbeitslosigkeit 
nicht.
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Bescheid über die Gewährung eines Beschäftigungszus chusses im Rahmen der 

Beschäftigungsförderung gemäß § 16 e SGB II – JobPe rspektive NRW - für       

Ihr Antrag vom       

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend Ihren o. a. Antrag gewähre ich Ihnen einen Beschäftigungszuschuss für die 
Dauer  vom      bis       in Höhe von monatlich       Prozent des 
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts einschließlich möglicher Einmalzahlungen in Höhe 
von       Euro monatlich, insgesamt       Euro.  
 
Der Beschäftigungszuschuss wird als monatlicher Festbetrag festgelegt und nur angepasst, 
wenn sich das berücksichtungsfähige Arbeitsentgelt verringert. Der Zuschuss wird Ihnen 
jeweils monatlich nachträglich überwiesen.  
 
Die Bewilligung ergeht vorbehaltlich, dass  
 

·       in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, mit Ausnahme der 
Versicherungspflicht nach dem SGB III (Arbeitslosenversicherung), beschäftigt wird, 

 
· ein Arbeitsverhältnis mit in der Regel voller Arbeitszeit unter Vereinbarung des 

tariflichen Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung 
findet, des für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelts begründet wird. 
Die vereinbarte Arbeitszeit darf die Hälfte der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten. 

 
Unter dem berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt sind 
 

1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche Regelung keine 
Anwendung findet, das für vergleichbare Tätigkeiten ortsübliche zu zahlende 
Arbeitsentgelt und 

 
2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung 
 
zu verstehen. 
 
Soweit Sie zusätzlich die Erstattung von Arbeitsentgelt aufgrund eines Ausgleichsystems von 
Dritten erhalten, sind Sie verpflichtet die Zahlungen mitzuteilen. Für den Zeitraum der 
Erstattung ist der Beschäftigungszuschuss entsprechend zu mindern. 
 
Zum Nachweis, dass die o. a. Voraussetzungen erfüllt sind, benötige ich eine Kopie des 
Arbeitsvertrages, sowie der monatlichen Verdienstabrechnungen.  
 
Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, werde ich die Kreiskasse Kleve anweisen, 
monatlich zum 30. den bewilligten Zuschuss an Sie zu überweisen. 
 
Ich weise darauf hin, dass Sie unverzüglich sämtliche Änderungen gegenüber ihren Angaben 
im Antrag, die sich auf die Zahlung des Eingliederungszuschusses auswirken, mitzuteilen 
haben. Dazu gehören insbesondere 
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· die Lösung des Arbeitsverhältnisses während des Förderzeitraumes und die Gründe 
hierfür, 

· eine Verringerung des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts und 
· eine Unterbrechung der Zahlung des Arbeitsentgelts. 

 
Nach Ende der Förderdauer (bzw. bei Veränderungen unverzüglich) haben Sie einen 
Beschäftigungsnachweis mit einem Nachweis über gezahltes Arbeitsentgelt und abgeführte 
Sozialversicherungsbeiträge (Lohn/Gehaltsbelege) vorlegen. 
 
Nach der Hälfte der bewilligten Förderdauer haben Sie einen Zwischenbericht und zum Ende 
der Förderdauer einen Ergebnisbericht und eine Dokumentation (z.B. Verlauf, 
Arbeitsergebnisse, Wirkungen, Erfahrungen) zu erstellen. 
 
Folgende arbeitsrechtliche Sonderregelungen im Zusammenhang mit dem 
Beschäftigungszuschuss gemäß § 16 e SGB II sind zu beachten: 
 

I. Freiheit in der Arbeitslosenversicherung 
 

Gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 6 SGB III sind Personen in einer Beschäftigung, die mit einem 
Beschäftigungszuschuss nach § 16 e SGB II gefördert wird, versicherungsfrei. 
 
 

II. Sonderkündigungsrechte  
 

Das Arbeitsverhältnis kann gemäß § 16 e Abs. 8 SGB II ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden 
 

1. vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt aufnehmen kann, 

 
2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung nach § 16 e Abs. 7 

Satz 1 oder 2 aufgehoben wird. 
 

III. Befristung des Arbeitsverhältnisses 
 

Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dauer der Erbringung des 
Beschäftigungsschusses eingestellt, liegt gemäß § 16 e Abs. 6 SGB II ein sachlicher 
Grund vor, der die Befristung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. 
 

Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass die Förderung des Arbeitsverhältnisses 
aufzuheben ist, wenn feststeht, dass der Arbeitnehmer in eine konkrete zumutbare Arbeit 
ohne eine Förderung nach dieser Bestimmung vermittelt werden kann. Die Förderung ist 
auch aufzuheben, wenn nach jeweils 12 Monaten der Förderdauer feststeht, dass der 
Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach dieser Bestimmung 
aufnehmen kann. 
 
An dieser Stelle erlaube ich mir ebenfalls den Hinweis, dass eine Förderung ausgeschlossen 
ist, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber 
 

1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um einen 
Beschäftigungszuschuss zu erhalten oder 

 
2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung ohne besonderen 

Grund nicht mehr in Anspruch nimmt. 
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Der geförderte Arbeitnehmer erhält eine Mehrausfertigung dieses Bescheides. 
 
Für Ihre Unterstützung bei den Bemühungen, arbeitslosen Hilfeempfängerinnen und –
empfängern eine Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, bedanke ich 
mich recht herzlich. 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei mir (Zimmer      ) Widerspruch erheben. Die Rechtsmittelfrist ist 
nur gewährt, wenn die Widerspruchsfrist innerhalb der genannten Frist bei mir eingeht. Sollte 
diese Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Praxishilfe zur Umsetzun g
der Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16a SGB II

(JobPerspektive)

Intention der Praxishilfe

Im Laufe der vergangenen Monate hat sich in der Kommunikation mit den Regional-
direktionen und den ARGEn/AAgAw gezeigt, dass bei der Umsetzung des §16a
SGB II noch eine Reihe von Fragen bislang unbeantwortet geblieben sind und die
ARGEn/AAgAw Konkretisierungen zur Arbeitshilfe „Leistungen zur Beschäfti-
gungsförderung nach §16a SGB II“ benötigen. Auch die Zentrale sieht sich veran-
lasst,
 die bisherigen Umsetzungshindernisse aufzugreifen,
 dafür Sorge zu tragen, dass nur der vom Gesetz erwünschte Personenkreis

tatsächlich nach §16a gefördert wird
 Ideen zu entwickeln und Vorschläge zu unterbreiten, wie Arbeitgeber akqui-

riert werden können.

Die vorliegenden Praxishilfe ist Ergebnis von zwei Workshops mit Vertretern aus den
Regionaldirektionen NRW, BB, BW und SAT als Bezirke mit den bislang meisten För-
derfällen und mit Beteiligung des BMAS.

Themen waren „die Auswahl des richtigen Personenkreises, Durchführung der Akti-
vierungsphase, Prognoseentscheidung und Dokumentation sowie die Zusammenar-
beit mit Arbeitgebern“

1. Auswahl de s richtigen Personenkreises, Durchführung der Akt i-
vierungsphase , Prognose entscheidung und Dokumentatio n

1.1 Auswahlphase (Phase 1)

1.1.1 Das Trichter -Modell:

Für ein transparentes Vorgehen in dem Auswahlprozess wird ein Trichter -Modell
vorgeschlagen, bei welchem die Konkretisierung fortlaufend zunimmt. Bildlich gese-
hen, werden von oben die Datensätze der eHb, für die die Gesetzesnorm formuliert
wurde, „eingefüllt“. Diese durchlaufen dann „auf dem Weg zur Trichteröffnung“ weite-
re Auswahlprozesse im Sinne eines Konkretisierungsrasters. Am Ende muss eine
nachvollziehbare Entscheidung für die Teilnahme einer einzelnen Person stehen.
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Auswahlphase

Gesetzlich definierter Personenkreis

Kundengruppendifferenzierung (Betreuungsstufen)

Bestimmung der Zielgruppe im Rahmen der
lokalen Arbeitsmarktstrategie *

Lokale Abgrenzung zu
anderen Instrumenten

Aktivierungs -
Pool

pAP wählt die einzelnen
Personen aus

Gesetzlich definierter Personenkreis

Kundengruppendifferenzierung (Betreuungsstufen)

Bestimmung der Zielgruppe im Rahmen der
lokalen Arbeitsmarktstrategie *

Lokale Abgrenzung zu
anderen Instrumenten

Aktivierungs -
Pool

pAP wählt die einzelnen
Personen aus

Die ARGEn/AAgAw bestimmen en potentiellen Personenkreis entsprechend der lo-
kalen Bedürfnisse näher und nehmen eine eigene Schwerpunktsetzung vor. Die
Schwerpunkte fügen sich in die lokale Geschäftspolitik, die Arbeitmarkprogramme
und die Zielgruppendefinition ein. Diese strategische Festlegung bietet ein hohes
Maß an Flexibilität, indem sie unterjährig und jährlich an die örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden kann. Als Legitimation und zur Erhöhung der Akzeptanz empfiehlt
es sich, weitere Akteure des Arbeitsmarktes in diesen Prozess mit einzubeziehen.

1.1.2 Ein Beispiel zur Personengruppenbestimmung :

Der geschäftspolitischen Planung der ARGE X zum Einsatz des §16a SGB II geht
eine detaillierte Arbeitsmarktanalyse voraus. Aufgrund dieser Analyse erfolgt eine
Fokussierung der Umsetzung des §16a SGB II grundsätzlich auf ungelernte Lang-
zeitarbeitslose mit mehr als 2jähriger Arbeitslosigkeit. Innerhalb dieses Personen-
kreises werden aufgrund einer weiteren geschäftspolitischen Schwerpunktsetzung
Förderungen auf Ältere über 50Jahren sowie Menschen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen fokussiert.

1.1.3 Anpassung an Betreuungsstufen :

Die primär vorgesehene Personengruppe konzentriert sich auf die Betreuungsstufe
IF. Sie kann generell auf die Betreuungsstufen IG erweitert werden (entgegen der
Empfehlung der Arbeitshilfe zum §16a SGB II). Für die Teilnahme wird die grund-
sätzliche Fähigkeit, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen und dafür motiviert zu
sein, vorausgesetzt.

Die Zuordnung zu einzelnen Betreuungsstufen ersetzt nicht die Prüfung der individu-
ellen Fördervoraussetzungen des § 16a SGB II.
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1.1.4 Entscheidungskriterien :

Die IFK sammelt gezielt Informationen aus verschiedenen potentiellen Problemb e-
reichen , deren Auswirkungen auf die Person Grund für die integrationsrelevanten
Einschränkungen sein können.

Beispiele für mögliche Problembereiche und daraus resultierende integrationsrele-
vante Einschränkungen:

Dauer der Arbeitslosigkeit: Soziale Ausgrenzung, fehlende Tagesstruktur, man-
gelndes Selbstwertgefühl, mehrfaches Scheitern, Prozesse des Verlernens, geringe
Einwirkungsfähigkeit…

Fehlender Schulabschluss: negative Lernerfahrungen, eingeschränkte Selbstrefle-
xion, kein intaktes Erinnerungsvermögen…

Fehlende Spra chkenntnisse : geringe Sprachkompetenz (Lesen, Schreiben, Spre-
chen…), mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache (Basissprachkompetenz,
Abstraktionsvermögen…)

Alter über 50 Jahre: verringerte Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Normalmaß,
negative eigene Erfahrungen …

Schulden: Anhaltendes oder akutes Problem, Umfang, Anlass…

Sozialisationsdefizite (Familientradition): Abwendung von Standardlebensläufen,
„Sekundärtugenden“ (Stolz auf eigene Leistungen, Anstrengungsbereitschaft…), In-
nere Haltungen: Versorgungsmentalität…

Sucht: Suchtverlauf (Auslöser), fehlende Tagesstruktur ohne Szenekontakte, Ver-
schuldung aus dem Drogenkonsum, Kontaktverlust durch Distanzierung von der ge-
wohnten Konsumgruppe

1.2 Aktivierungsphase (Phase 2)

1.2.1 Profiling

Vor Beginn der Aktivierungsphase ist ein Profiling durchzuführen und die aktuelle
Zuordnung der Betreuungsstufe zu überprüfen. In dem Profiling ist insbesondere zu-
klären, ob und inwieweit die vorhandenen Vermittlungshemmnisse Leistungsein-
schränkungen darstellen und als Integrationserschwernis anzusehen sind.

1.2.2 Beginn der Aktivierungsphase

In die Aktivierungsphase sind grundsätzlich alle im Rahmen des Profilings ausge-
wählten erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (vgl. Pkt. 1.1.1) einzubeziehen. Wesentlich
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abgeleitet aus den Erkenntnissen des Bundesprogramms „Perspektive 50+“ soll die
Aktivierungsphase eine Neubetrachtung des Kunden vollziehen; die Kunden sollen
nicht nur aufgrund ihres bisherigen Werdegangs beurteilt werden. Hierzu kann es u.
U. auch hilfreich sein, wenn der Ansprechpartner in der ARGE wechselt.

Der Beginn der Aktivierungsphase kann mit der Vergabe einer internen Kennung mit
Datum oder einem Sperrvermerk gekennzeichnet werden.

Aktivierungsphase

1.2.3. Eingliederun gsvereinbarung

Im Rahmen der Eingliederungsvereinbarung ist dem Kunden gegenüber die weitere
Integrationsplanung versehen mit einer Zeitschiene transparent, möglichst über-
sichtlich und knapp schriftlich mitzuteilen.

1.2.4. Aktivierungsangebote

Geeignete Aktivierungsangebote sind neben einer sehr engen Betreuung des Teil-
nehmers das Herzstück, um Beschäftigungsfähigkeit aufzubauen und zeitnahe Per-
spektiven/ Alternativen zu erarbeiten. Wirkungsvoll erscheinen anhand der positiven

Einstiegs -Profiling und Zuordnung Betreuungsstufe

EV mit Zeitschiene

Enge Kontaktdichte

Abschluss -
Prof iling

Aktivierung (als Herzstück)
Modulares, ganzheitliches Aktivierungsangebot

Tagesstrukturierung, Selbstorganisation, Einzel-/ Gruppencoaching, Trai-
nings/ Projektarbeit, Selbstvermarktung)

Flankierende Angebote: z. B. Schuldner-/Suchtberatung, Kinderbetreu-
ung, Fitness-/ Gesundheitsangebote

Ziele: Auf „Betriebstemperatur“ bringen; Beschäftigungsfähigkeit aufbau-
en, Perspektiven/ Alternativen erarbeiten
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Erfahrungen im Rahmen des Bundesprogramms „Perspektive 50plus – Beschäfti-
gungspakte in den Regionen“ modulare, ganzheitliche Aktivierungsangebote (ggf. in
Zusammenarbeit mit Dritten) auf der Grundlage der gesetzlich geregelten Eingliede-
rungsleistungen.

Die Angebote können zu Beginn der Aktivierung tagesstrukturierende Elemente um-
fassen, welche die Selbstorganisation fördern. Analog Perspektive 50plus gehören
hierzu Einzel-/ Gruppencoaching, Trainings/ Projektarbeiten, Selbstvermarktungs-
strategien, sowie flankierende Maßnahmen kommunaler Träger wie z. B. Sucht-
/Schuldnerberatung, Kinderbetreuung oder Fitness-/ Gesundheitsangebote in Koope-
ration mit den jeweils zuständigen Leistungsträgern mit dem Ziel, Integrationsfähig-
keit wiederherzustellen.

Zur Klärung, welche Intensität die vermittlungshemmenden Merkmale aufweisen,
erscheinen folgende arbeitsmarktliche Instrumente geeignet:

 Trainingsmaßnahmen nach §16 Abs. 1 SGB II i. V. mit §§ 48 ff SGB III,
 Ganzil II auf den Rechtsgrundlagen der § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 37 und

48 SGB III,
 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung mit entsprechenden

Betreuungs- und Vermittlungsangeboten des Trägers.

Die im Verlauf der Maßnahme(n) gewonnenen integrationsrelevanten Erkenntnisse
über den Teilnehmer fließen in die Bewertung und Entscheidung der Integrations-
fachkraft ein.

Wenn möglich sind im Rahmen der Aktivierungsphase Vermittlungsbemühungen ein-
zuleiten. Entsprechend der Phase 1 sind auch die Aktivitäten in der Phase 2 in Ver-
BIS nachvollziehbar zu dokumentieren.

1.2.5.Kontak tdichte

In der Aktivierungsphase ist eine sehr hohe Kontaktdichte der Teilnehmer zu den IKF
sowie eine enge Zusammenarbeit der IKF mit beauftragten Dritten unerlässlich. Nä-
here Vorgaben hierzu erscheinen nicht empfehlenswert und liegen in der Umset-
zungsverantwortung der ARGEn/AAgAw.

1.2.6. Abschluss der Aktivierungsphase

Am Ende der Aktivierungsphase ist ein erneutes Profiling durchzuführen und die
aktuelle Zuordnung der Betreuungsstufe zu überprüfen. Dies soll Gewissheit dar-
über geben, ob mit Hilfe der Aktivierungsphase Integrationsfortschritte erzielt werden
konnten oder ob sich keine Veränderung ergeben hat.

1.2.7. Übergangsregelung gem. § 71 Abs.2 SGB II

Für die im Gesetz vorhandene Ausnahmeregelung, dass in besonders begründeten
Einzelfällen die Aktivierungsphase bereits vor dem 1. Oktober 2007 liegen kann, gilt,
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dass die Maßnahmen in einer vor dem 1. Oktober 2007 liegenden Aktivierungsphase
in einem angemessenem zeitlichen Rahmen vor der Prognoseentscheidung durchge-
führt wurden und geeignet sein müssen, eine Prognoseentscheidung treffen zu kön-
nen. Das bedeutet in Einzelnen, dass

 eine zielgerichtete Integrationsplanung,
 ein kausaler, zeitlicher Zusammenhang von intensiver Betreuung des Kunden

und dem unmittelbaren Beginn der Förderung nach §16a sowie
 erfolglose Förderbemühungen nachvollziehbar dokumentiert sind
 und aus Gründen einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung eine

weitere Aktivierungsphase nicht zweckmäßig ist.

1.2.8. Anerkennung bereits durchgeführter Aktivierungs -
/Integ rationsaktivitäten

Im Einzelfall kann es vorkommen, dass bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im
Rahmen des laufenden Aktivierungs- bzw. Integrationsprozesses- auch zunächst
ohne konkreten Bezug zu § 16a SGB II – festgestellt wird, dass die Voraussetzungen
nach § 16a SGB II vorliegen. In diesem Fall können die bereits zurückgelegten Maß-
nahmen/Maßnahme-Abschnitte als Aktivierungsphase nach § 16a SGB II gewertet
werden, sofern die Betreuung und der Instrumenteneinsatz der Aktivierungsphase
(vgl. 1.3) entspricht und aus Gründen einer wirtschaftlichen und sparsamen Haus-
haltsführung eine weitere Aktivierungsphase nicht zweckmäßig ist.

1.3 Bewertung der Aktivierungsphase /Prognose (Phase 3) -

1.3.1 Erfolg der Aktivierungsphase

Der Erfolg der Aktivieru ngsphase bemisst sich analog den Aussagen der Arbeits-
hilfe nicht allein daran, ob die Förderung mit §16a SGB II sinnvoll erscheint, sondern
auch daran, ob andere Maßnahmen außerhalb des §16a SGB II zur (ggf. schrittwei-
sen) Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich sind (Vermittlung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Qualifizierung, Prüfung der Erwerbsfähigkeit).

1.3.2 Prognose

Grundsätzlich ist festzuhalten: Die Aussagekraft einer Prognose, ob eine Erwerbstä-
tigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor-
aussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate nicht möglich erscheint, hängt we-
sentlich von den in der Aktivierungsphase gewonnenen Erkenntnissen ab. Unerläss-
lich ist daher der enge persönliche Kontakt der IFK zu dem erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen. Je mehr integrationsrelevante Informationen in der Aktivierungsphase ein-
geholt werden konnten und je besser die Dokumentation der Phasen 1 und 2 gelingt,
umso leichter ist eine Vorher-Nachher-Analyse und Prognose zu erstellen.
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Eine aussagefähige Dokumentation erfordert einen fundierten Umgang mit der
Einschä tzung von integrationseinschränkenden Merkmalen , die bereits in der
Auswahlphase angelegt ist. Eventuelle Integrationsfortschritte lassen sich feststellen,
wenn nach Abschluss der Aktivierungsphase das Profiling aktualisiert und die Zuord-
nung zur Betreuungsstufe erneut geprüft wird.

1.3.3. Dokumentation in VerBIS :

Die Dokumentation in VerBIS wird als wichtiger Prozessbaustein angesehen. Damit
der entscheidungsbegründende, individuelle Vermerk präzise, erläuternd und nach-
vollziehbar wird (Transparenz der Entscheidung), sind hier die entscheidenden
Schlü sselmerkmale für die Auswahl, Aktivierung und Prognose beschrieben. Diese
ergänzenden Erläuterungen sollen den Integrationsfachkräften (IFK) ermöglichen,
die Situation des Kunden zum Zeitpunkt der Auswahl und parallel dazu seine Poten-
tiale und möglichen Entwicklungswege im Rahmen des Integrationsgespräches dia-
gnostisch zu erfassen. Selbstverständlich sollten bei komplexeren Fragestellungen
die Fachdienste (Psychologischer und Ärztlicher Dienst) hinzugezogen werden.

 Phase 1 einschl. Ergebnis Profiling: Differenzierte Beschreibung der Situation des
Kunden anhand der o. g. Hinweise und Merkmale aus den Problembereichen. Aus
der Beschreibung kann die Bedeutung und Intensität der potentiellen Einschränkun-
gen für die Integration abgeleitet werden. Dem sind Vorschläge für integrationsför-
dernde Maßnahmen hinzuzufügen.

 Phase 2: Durch die genaue Beschreibung des Status quo in Phase 1 einschl. der
Ergebnisse des Profilings lässt sich möglicherweise bereits während, auf jeden Fall
aber nach der Teilnahme an einer oder mehreren Maßnahme eine fundierte Entwick-
lung (in den Problembereichen) nachvollziehen.

 Darstellung der erfolglosen Vermittlungsbemühungen (auch von Suchläufen)
und deren Ursachen:

 Beschreibung, welche Tätigkeiten für den Kunden in Betracht kommen, ob
während Phase 2 ein Zugewinn an Kenntnissen erfolgte und welche Fort-
schritte insgesamt erzielt wurden,

 Erläuterung, wie die Chancen der Integration auf dem regionalen allgemeinen
Arbeitsmarkt in Anbetracht der Vermittlungshemmnisse zu bewerten sind.

 Phase 3: Hilfreich für Aussagen zur potentiellen Weiterentwicklung des Kunden im
Sinne einer Prognose sind Überlegungen, die die Dauer des Problems, die Stärke,
die unternommenen Lösungsversuche und fs. das Scheitern, das Vorhandensein
eines unterstützenden Umfeldes,…betreffen.
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Bewertun gsphase

Für die Dokumentationen sind die entsprechenden datenschutzrechtlichen Regelungen zu
beachten.

Exploration aus
Phase 1:

Begründung der Auswahl
+

Phase 2:
Darstellung der Aktivitäten für Kunden

+
Phase 3:

Prognose Arbeitsmarktperspektive
=

Entscheidung für BEZ
oder

Alternative
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2. Zusammenarbeit mit Arbeitgebern

Der Beschäftigungszuschuss muss in das lokale Arbeitsmarktprogramm eingebun-
den werden. Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz ist es, mögliche Be-
schäftigungsfelder und Arbeitgeber zu identifizieren (z.B. regionale Nischenarbeits-
plätze)

2.1 Marketingstrategie

Grundlage einer erfolgreichen Marketingstrategie ist die geschäftspolitische Ent-
scheidung, ob ein bewerberorientierter oder ein arbeitgeberorientierter Ansatz reali-
siert werden soll oder ob beide Strategien parallel verfolgt werden sollen:

 bewerberorientiertes aktivierendes Vorgehen (ausgehend vom Personenkreis
wird für das BEZ-Kundensegment – für alle Kunden oder näher bestimmte -
spezielle Arbeitsstellen bzw. Beschäftigungsfelder akquiriert) oder

 arbeitgeberorientiertes aktivierendes Vorgehen (Arbeitgebern wird das Pro-
dukt BEZ mit entsprechender Vorteilsübersetzung angeboten)

2.1.1. Öffentlichkeitsarbeit/ Partner am Markt:

 Für diese besondere Personengruppe ist es unumgänglich, einen speziellen
Markt, mit neuen Arbeitsstellen, die unter Umständen vorher weggefallen sind,
zu erschließen.

 Netzwerkmanagement: Kooperationen mit den lokalen Akteuren des Arbeit-
marktes (Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Vertreter, Beiräte, Politische Gre-
mien) und mit der Agentur eingehen.

 Multiplikatoren ansprechen und neue Kontakte aufbauen (Trägerkontakte als
Referenzen nutzen)

 Verbands- , Kammersitzungen aufsuchen
 Die Partner am Markt über Umfang, Struktur und Besonderheiten der BEZ-

Kunden aufklären
 Veröffentlichungen, Hinweise, Werbung, Vorstellen von good-practice, Arbeit-

geber - Newsletter
 Verstärkte Außendienste: Persönliche Kontakte und individuelles Beratungs-

angebot auf Arbeitgeber-Interessen abstimmen
 Gezielte eigene Veranstaltungen für Verbände organisieren
 Flyer erstellen und verteilen
 Im Hintergrund Informations- und Beratungsservice für weitergehende Fragen

in den ARGEn sicherstellen.

Es ist dringend zu empfehlen, dass Aktivitäten der Agenturen für Arbeit / Grundsiche-
rungsstellen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu den Leistungen zur Beschäfti-
gungsförderung (z.B. Inhalt und Zeitpunkt einer Information) im Vorfeld mit allen
zuständigen Grundsicherungsstellen in einem Agenturb ezirk abgestimmt wer-
den.
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2.1.3 Hinweise/ Argumente für die Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern :

 Gemeinsame Verantwortung für das Gemeinwesen; die Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit als Selbstverpflichtung der lokalen Akteure (insbeson-
dere für Verbände)

 Diskussion über Einstellungshindernisse zulassen, auch über eine mögliche
Wettbewerbsverzerrung (allerdings: jedes Unternehmen kann BEZ-Kunden
einstellen, lediglich Minderleistungsausgleich).

 Vorteilsübersetzung für Arbeitgeber herausstellen
 Imagegewinn für Unternehmen aufzeigen: Soziales Engagement und wirt-

schaftlicher Vorteil sind keine Widersprüche
 Im Kontakt mit Arbeitgebern BEZ-Kunden anbieten. Den Mehrwert für die Mit-

arbeiter und die Unternehmenskunden aufzeigen: Mitarbeiter können Zusatz-
arbeiten, die nicht zum eigentlichen Aufgabengebiet der Fachkräfte gehören,
an BEZ-Kollegen abgeben und Verbesserung der „Kundenversorgung“ durch
zusätzliche Dienstleistungen erreichen.

 Argument für Kommune: Hilfebedürftigkeit wird gesenkt, was zur Kostensen-
kung führt

 Spezielle, notwendige Qualifizierung im Unternehmen wird finanziert
 Dauerförderung in Aussicht stellen

2.1.4. Hinweise zur internen Umsetzung an der Nahtstelle Arbeitgeberservice
(AGS) und Integrationsfachkraft ( IFK)

 Grundsätzlich wird eine enge Kooperation zwischen IFK und AGS bzgl. Stel-
lenangebot –Akquise und –Besetzung als erfolgsrelevant eingestuft.

 Hilfreich erscheint die gemeinsame Erarbeitung einer Konzeption zur internen
Zusammenarbeit mit diesen (beispielhaften) Fragestellungen:

 Wie erfolgt die Poolbildung?
 Wer hat Zugriff auf den Pool?
 Wer entscheidet über die Förderfähigkeit des BEZ-Kunden?
 Wer übernimmt die Akquise?
 Wer verschickt und bearbeitet die Förderanträge?
 Wie wird die Einhaltung der Auflagen z.B. AN-Beurteilung (Zwischenbe-

richte des Arbeitgebers zum Beschäftigungsverhältnis des BEZ-
Kunden) sichergestellt?

 Wie kann die Nachbetreuung sichergestellt werden?

 Hinweise zum gemeinsamen AGS: Bewerberorientierte Vermittlung für BEZ-
Kunden ist hilfreich, Vereinbarung von gemeinsamen Zielen, welche Aufgaben
von AG-orientierten Vermittlern und den IFK zu übernehmen sind.
AGS-Mitarbeiter müssen zu den Besonderheiten der Klientel, den Anforderun-
gen an die Arbeitsplätze und den rechtlichen Grundlagen geschult werden.
Die gesetzliche Zielrichtung des BEZ muss intern und gegenüber den Arbeit-
gebern klar kommuniziert werden. Grundlage der erfolgreichen Marketing-
Strategie ist ein stabiles Umsetzungskonzept. AGS-Mitarbeiter müssen über
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die Kunden Bescheid wissen: Gemeinsame Außendienste, regelmäßige „Fall-
besprechungen“.

 Hinweise zum getrennten AGS: die Akquise und Beratung erfolgt durch die
ARGE, intern sind Schnittstellen zwischen AG-orientierten Vermittlern und IFK
nach den gleichen Fragestellungen zu klären.

 Vorschläge aus der Praxis:
a) Einem stellenorientierten Vermittler können zunächst zwei BEZ-Kunden zur
Betreuung im Sinne einer Kunden-Patenschaft überantwortet werden.
b) Einrichten einer BEZ-Projektgruppe bzw. eines BEZ-Sonder-Teams mit
dem Ziel, die Anforderungen des §16a SGB II mit der Ausrichtung des AGS zu
verbinden. Daraus entstand ein spezielles „BEZ-Sonder-Team“, die geeignete
Arbeitsplätze für leistungsgeminderte Personen akquirieren.
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Hartz IV:  

Die „JobPerspektive“ in Nordrhein-Westfalen – Lohnk ostenzu-
schüsse für neue Jobs 

Landrat Wolfgang Spreen: Unternehmen fördern – Arbe it schaffen! 

Kreis Kleve -  Zum 1.10.2007 hat die Bundesregierung unter dem Titel 
„JobPerspektive“ ein neues Förderinstrument für Arbeitslosengeld-II-
Empfänger eingeführt. Es soll für Langzeitarbeitslose mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplät-
ze in Unternehmen, Organisationen und Vereinen schaffen. 

Kreis Kleve schafft attraktive Möglichkeiten für Un ternehmen 
„Im Rahmen dieses Programms bietet der Kreis Kleve der hiesigen Wirt-
schaft attraktive Möglichkeiten an, weitere sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze dauerhaft einzurichten. Vorrausetzung ist jedoch, dass Be-
triebe langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance auf einen Neueinstieg 
in das Berufsleben geben“, erläutert Landrat Wolfgang Spreen und weist 
in diesem Zusammenhang auf mögliche Beschäftigungsfelder hin. „Mir ist 
bekannt, dass viele Unternehmen ihre Fachkräfte gerne von Servicear-
beiten entlasten würden, um vorhandene Marktpotenziale effektiv zu nut-
zen. Hierdurch könnten sie ihr Dienstleistungsangebot erweitern oder 
neue Geschäftsfelder entwickeln“, so der Landrat. 

Zuschuss bis zu 75% der Lohnkosten 
Das Förderinstrument „JobPerspektive“ ermöglicht die dauerhafte finan-
zielle Förderung von Beschäftigung. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
erhalten Zuschüsse für Tätigkeitsfelder, die auf dem regulären Arbeit-
markt bisher nicht besetzt sind. Bestehende Beschäftigung darf dadurch 
nicht verdrängt werden. Zusätzliche Hilfs- und Service-Jobs sind dennoch 
in vielen Unternehmen möglich. Der Zuschuss für die Beschäftigung von 
Personen mit mehreren Vermittlungshemmnissen kann in allen Unter-
nehmen und Branchen bis zu 75 % der Lohnkosten betragen.  

Die „JobPerspektive“ richtet sich an Menschen, die länger als ein Jahr 
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arbeitslos und aufgrund von mindestens zwei weiteren sogenannten 
Vermittlungshemmnissen auf absehbare Zeit nicht in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Diese können Alter, gesundheitliche 
Einschränkungen oder fehlende Qualifikationen sein.  

Spreen: Vorteile für alle: Unternehmen fördern – Ar beit schaffen 
Der Landrat verdeutlicht, dass das Förderprogramm Vorteile für alle be-
teiligten mitbringt. Spreen: „Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren 
gleichermaßen. Die Unternehmer erhalten Personalkostenzuschüsse, 
entlasten ihre Fachkräfte und schaffen hierdurch Freiräume, ggf. ihr 
Dienstleistungsangebot zu erweitern und neue Geschäftsfelder zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig eröffnet sich dem bisher langzeitarbeitslosen Men-
schen eine Perspektive zur Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt.“ 

Praxisnahes Verfahren der„JobPerspektive“ im Kreis Kleve
Über Förderanträge von interessierten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
im Rahmen der „JobPerspektive“ entscheiden die Dienststellen für Ar-
beitsuchende bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Über 
den Projektansprechpartner wird interessierten Unternehmen im Kreis ein 
umfassender Service aus einer Hand angeboten und eine zeitnahe, un-
bürokratische Unterstützung im Antragsverfahren garantiert. 

Projektansprechpartner: 
Ralf Ralf Köpke, Pro Arbeit Niederrhein, Tel: 02841-8833255. 
Andrea Schwan, Kreis Kleve, Amt für Arbeit und Soziales, Tel: 02821-
85138. 
Weitergehende Informationen und Praxisbeispiele sind auch im Internet 
unter www.jobperspektive.nrw.de nachzulesen.
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Pressetext 

Ein Rechenexempel:  
Soziales Engagement macht sich 
bezahlt – der Beschäftigungszuschuss 
Neue Chancen für LangzeitarbeitsloseBetriebswirtschaftliche Interesse und soziales Enga gement – diese 
beiden Ansätze können Arbeitgeber durch den neu en 
Beschäftigung szuschuss seit Oktober vereinbaren. Mit bis zu 
Dreiviertel der Lohnko sten fördern die Grundsicherungsstellen 
(Arbeitsgemei nschaften und Optionskommunen) in NRW Unternehmen, 
die einen schwer vermitte lbaren Langzeitarbeitslosen einstellen. Auch 
unb efristet. 

Für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen gibt es seit 

Oktober eine neue Chance auf Arbeit - den Beschäftigungszuschuss.  

„Die neue Förderung bietet Menschen einen Einstieg in das 

Arbeitsleben, die durch unterschiedliche Probleme bisher keine 

Beschäftigung gefunden haben und auch in naher Zukunft vermutlich 

keine ungeförderte Beschäftigung aufnehmen können“, erläutert 

Christiane Schönefeld, Chefin der NRW-Regionaldirektion der 

Bundesagentur für Arbeit. 

Probleme im privaten Umfeld, Krankheit, veraltete Qualifikation und 

fehlende Berufserfahrung können dazu führen, dass Menschen lange 

arbeitslos und schwer vermittelbar sind. „Dieses Programm ist 

interessant für Arbeitgeber, die soziales Engagement und 

betriebswirtschaftliche Personalpolitik vereinen möchten“, so NRW-

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann.  Die Grundsicherungsstellen zahlen 

Arbeitgebern einen Beschäftigungszuschuss in Höhe von bis zu 75 

Prozent der Lohnkosten, wenn das Unternehmen einem 

Langzeitarbeitslosen mit unterschiedlichsten Schwierigkeiten den 

Einstieg ermöglicht. Diesen „Kombilohn“ bekommen die Arbeitgeber 

zunächst zwei Jahre. In einer zweiten Phase kann die Förderung 

unbegrenzt  verlängert werden, wenn deutlich wird, dass der Arbeitslose 
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innerhalb der nächsten zwei Jahre kein ungefördertes 

Beschäftigungsverhältnis am ersten Arbeitsmarkt finden wird.  

„Während der Beschäftigung ist auch eine Qualifizierung möglich“, so 

Schönefeld. Diese kann bis zu einem Jahr dauern, die Kosten werden 

ebenfalls von den Grundsicherungsstellen übernommen.  

NRW- Arbeitsminister Karl-Josef Laumann: „Wir haben nun endlich die 

Möglichkeit, Menschen eine Arbeit anzubieten, die trotz guter Konjunktur 

bislang erfolglos bei der Arbeitssuche waren und dies ohne diese 

Unterstützung auch wahrscheinlich bleiben würden.“ 

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung – beispielsweise 

bei der Auswahl der Bewerber und deren konkretem Einsatz in Ihrem 

Betrieb? Oder benötigen Sie Hilfe bei der Beantragung der 

Förderleistungen und der Nachbetreuung der Bewerber? Ihre 

Ansprechpartner in den Grundsicherungsstellen helfen Ihnen gerne 

weiter.  

�





Tätigkeitsfelder für die JobPerspektive 

Die nachfolgenden Tätigkeitsfelder sollen Unternehmensleitungen einen ersten Eindruck 
möglicher Arbeitsplätze vermitteln, die mit der „JobPerspektive“ gefördert werden können. 
Voraussetzung für die Bewilligung des Lohnzuschusses ist die Schaffung von neuen und 
zusätzlichen Arbeitsplätzen in Unternehmen und die Einstellung von Personen aus dem 
Kreis derjenigen, die auf Grund der Vermittlungshemmnisse sonst kaum Chancen im 
Erwerbsleben haben.  
  
  

Unternehmen/ Tätigkeit  Aufgabenbeschreibung 

Alten- und Altenpflegeheim/ 
Seniorenresidenz: 
Hauswirtschaftshelfer/-in 

Alle gängigen Arbeiten als Hilfskraft im hauswirtschaftlichen 
Bereich, wie: 
· Reinigung von Verkehrsflächen  
· Reinigung der Arbeitsräume der Beschäftigungstherapie  
· Reinigung von Wohnküchen 
· Anleitung von Bewohnern bei der Zimmerreinigung 
· Anleitung von Bewohnern bei der Wäschepflege 

Alten- und Altenpflegeheim: 
Hausmeistergehilfe/-in 

Unterstützung und Entlastung des Hausmeisters in einem 
Seniorenpflegeheim: 
· Gartenpflege (ggf. Betreuung eines Schrebergartens)
· Winterdienst  
· kleinere Renovierungs-/Unterhaltungsarbeiten im/am 

Gebäude  
· Hol- und Bringdienste (Verpflegung/Bewohnerfahrdienst)  
· Betreuung des Heimtierzoos (Tiere betreuen, Be- & 

Entsorgung von Verbrauchsmaterialien zur Tierpflege, 
Termine mit Hausbewohnern und Pflegepersonal 
abstimmen, Tiere bringen und beaufsichtigen, etc.) 

Bauernhof: 
Landwirtschaftliche 
Mitarbeiterin  

Alle anfallenden Tätigkeiten in einem landwirtschaftlichen 
Unternehmen, insbesondere Pferdehaltung, Versorgung von 
Enten, Schweinen, Hühnern etc. 

Behindertenarbeit  
(ggf. als Ersatz für 
Zivildienstleistende) 

Unterstützende Dienstleistungen: 
· Mobile Einzelbegleitung im Rahmen der Freizeitgestaltung 

(Theater, Konzert, Kino, Sportveranstaltung, etc.) 
· Behindertenbegleitung (Begleitung im Linienverkehr zu 

Förderschulen oder Behindertenwerkstätten, 
Individualverkehr)  

· Personentransporte (allg. Hilfe- und Bringdienste, 
Betreuungsfahrten, Ausflugsfahrten, etc.)  

Bildungszentrum: 
Verwaltungshelfer/-in 

· PR- Unterstützung: Zusammenstellen und Zusendung von 
Infomaterial  

· Kopierdienst: Sammlung und Terminierung hausinterner 
größerer Kopieraufträge und Versorgung der Geräte (z.B. 
Kopierpapier, Toner etc.)  

· Begleitung und Kontrolle der handwerklichen Tätigkeiten 
im Haus  

· Veranstaltungen: Vorbereitung von Veranstaltungen 
(Räume vorbereiten, Bereitstellen von Tagungsmaterialien, 



Unterstützung beim Catering, etc.)  

Druckerei: 
Auslieferungsfahrer/-in 

· Unterstützung bei der Auslieferung per PKW/LKW  
· Be- und Entladen der Fahrzeuge  

Druckerei: Versandhelfer/-in · Warenannahme/-einlagerung  
· Verpackungsarbeiten  
· Zuschneidearbeiten  
· Auslieferungsfahrten  

Dienstleistungsunternehmen: 
Verwaltungsmitarbeiter/-in 

Unterstützende Verwaltungstätigkeiten im 
Einstellungsverfahren. Zu den Tätigkeiten im einzelnen 
gehören u.a.: 
· Mithilfe bei der Pflege von Arbeitslisten am PC (MS Excel) 

zur Stellenbesetzung  
· Mithilfe bei der Erstellung von Statistiken  
· Unterstützung bei der Vergabe von Vorstellungsterminen  
· allg. Schriftverkehr  
· Vorbereitung der individuellen Arbeitsvereinbarungen  
· Unterstützung bei der Erstellung der wöchentlichen 

Berichte  

Empfangassistent/-in, 
Verwaltungsassistent/-in  

Ergänzende Hilfstätigkeiten zur Optimierung der 
Kundenfreundlichkeit im Empfangsbereich und zur Entlastung 
des Fachpersonals: 

· Zusätzliche Unterstützung bei den Telefondiensten  
· Botengänge  
· Zusätzliche Unterstützung bei den Kopierdiensten, der 

Ablage, etc.  
· Zusätzliche Unterstützung bei der Erstellung von 

Infomaterial, Kontrolle der Bestände, etc.  
· Gestaltung des Eingangsbereichs  
· Versorgung von Blumen und Pflanzen  
· Bewirtungsdienst  

Familien- und 
Krankenpflege: Mitarbeiter/-
in im mobilen Hilfsdienst/ 
Haushaltshilfe 

Übernahme oder Unterstützung bei einzelnen Verrichtungen 
im hauswirtschaftlichen Bereich: 

· Einkäufe erledigen (in Begleitung der Menschen oder auch 
alleine)  

· Begleitdienste aller Art z.B. zum Arzt, Behörden, Frisör  
· Stationsdienste  
· Hol- und Bringdienste  

Fair-Kaufhaus: Helfer/-in · Sammeln von Haushaltsauflösungen  
· Beladen und Entladen von LKW´s  
· Sichern und ausliefern  
· Routenplanung  
· Warenannahme und -ausgabe  
· Bestandsführung  
· Kommissionierung  



· Verkauf von gespendeten Gebrauchtmöbel und sonstigen 
Hausrat  

· Pflege des Warensortiments  
· Waren für den Verkauf vorbereiten  
· Gestaltung der Verkaufsräume, Dekoration  
· Reinigung von Spendermöbel und gespendeten Hausrat & 

Bekleidung  
· Assistenz für ein Kinderbetreuungsangebot (Beschaffung 

und Instandhaltung von Spielgeräten und –materialien, 
Aufräum- und Mülldienst)  

GaLa-Bau: Gartenbauhelfer/-
in 

Alle Arbeiten im Grünbereich, wie: 

· Rasenflächen mähen  
· Baum- und Heckenschnitt  
· Reinigung der Grünanlagen  
· Abfallbeseitigung  
· Spielplatzpflege  
· Unkrautbeseitigung  
· Winterdienste  
· Unterstützung bei der Neuanlage von Grünflächen  

Gärtnerei, Blumenladen: 
Hilfsarbeiter/-in 

· Umwandlung von Weideland in eine Blumen- und 
Pflanzenlandschaft  

· Unterstützung bei der Pflege von angelegten Beeten 
· Unterstützung bei Friedhofstätigkeiten  

Hausmeisterdienste: 
Unterstützende 
Hilfstätigkeiten, z. B. in 
Privathaushalten, in Sport- 
und Freizeitstätten,…

Arbeiten in den Außenanlagen: 

· Kontrolle der Anlagen  
· Säuberungsarbeiten (fegen, Müll sammeln)  
· Grünarbeiten (Rasen mähen, Unkraut jäten, Pflasterfugen 

reinigen, Pflege der Bäume und Sträucher)  
· Kontrolle der Beleuchtungsanlagen  
· Winterdienste (Schnee fegen, Salz streuen)  
· Erntehilfe im Hausgarten und Unterstützung bei der Pflege

Arbeiten in der Sport- u. Freizeitstätte: 

· Kontrolle der Sportgeräte  
· Leichte Reinigungsarbeiten (entstauben)  
· Einfache Wartungsarbeiten der Geräte (ölen, Schrauben 

nachziehen)  
· Beleuchtungsanlagen kontrollieren  

Heimatverein: Helfer/-in zur 
Pflege- und Wartung 
touristischer Einrichtungen 

Erhaltung und den Ausbau der touristischen Einrichtungen und 
Sehenswürdigkeiten: 
Pflege des örtlichen Wegenetzes, des Tretbeckens, der 
Parkanlage, der Hinweis- und Informationsschilder an z.B. 
historischen Stätten. 

Krankenhaus: Helfer/-in im 
Haus und Hofdienst 

· Pflege von Anlagen und Einrichtungen  
· Betreuung der gesamten Fläche  
· Wachdienst während der Anwesenheit  



· Reparatur und Pflege des hauseigenen Inventars  
· Unterstützung im Eingangsbereich/Empfang, als 

Ansprechpartner für Patienten, Besucher, Lieferanten und 
ggf. weitere Hilfen, wie Gepäcktransport  

Krankenhaus: Klinikhelferin, 
„Grüne Damen“ 

· Unterstützung bei der Begleitung zu Untersuchungen,  
· Unterstützung der Patienten in Alltagssituationen (z.B. 

kleine Besorgungen erledigen, Telefonate erledigen, 
Beschäftigung von alleinstehenden oder älteren Patienten) 

· Kommunikation mit den Patienten, Gespräche führen, 
trösten und begleiten  

· Begleitung bei Spaziergängen,  
· Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme,  
· Dokumentation  
· Patientenbeobachtung  

KFZ-Zulieferbetrieb: 
Produktionshelfer/-in  

Schweißen, biegen und löten von angelieferten Vormaterialien 
zu Rohrsystemen für Kraftstoff- oder Kühlflüssigkeiten in 
Automobilen. 

Kunststoff-Fabrik: 
Produktionsmitarbeiter/-in in 
der Filamentherstellung 

Unterstützende Tätigkeiten während des 
Herstellungsprozesses und Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Sauberkeit an den Arbeitsplätzen: 

· Einlage der Rohmaterialien in die Maschinen  
· Überwachung der Maschinen während der Herstellung  
· Abfüllung der fertigen Filamente in Säcke  
· Kommissionierung  
· Wartungsarbeiten an den Maschinen  

Lackierbetrieb (Holz/Metall): 
Betriebshelfer/-in 

· Zuarbeit für den Lackierer (z.B. Farbe anmischen)  
· Telefondienst  
· Endreinigung der lackierten Gegenstände  
· Fahrdienst (Material-/Kundentransport)  

Montagefabrik: 
Teilemontierer/-in 

· Montage von Einzelkomponenten  
· Qualitätskontrolle am Endprodukt  
· verpacken und versenden  

Privathaushalt: 
Hauswirtschaftshelfer/-in 

Alle gängigen Arbeiten als Hilfskraft im hauswirtschaftlichen 
Bereich, wie: 

· Vorbereitende Küchenarbeiten  
· Hilfe bei der Zubreitung der Mahlzeiten  
· Ein- und Abdecken der Tische  
· Reinigungsarbeiten  
· Wohnungs- und Textilpflege  
· Einfache Organisationstätigkeiten in der Vorratshaltung  

Schreinerei: Werkstatt-
/Montagehelfer/-in 

Unterstützung/Entlastung der Fachkräfte: 

· Schleifarbeiten  
· Zuschneideassistenz  



· Handreichungen/Hilfestellung bei Montagearbeiten  
· Aufräumarbeiten  

Sportverein, Tennisverein: 
Platzwarthelfer/-in 

· Unterstützung bei der Pflege/Instandhaltung 
Vereinsgelände/Vereinsgebäude  

· Pflege Außenanlage inkl. Grünflächenpflege  
· Hausmeisterhelfertätigkeiten  
· Botengänge  
· Materialbewirtschaftung  

Tankstelle: 
Tankstellenhelfer/-in 

· Tanken: Tanken, Scheiben wischen  
· Ölkontrolle: bei Bedarf nachfüllen  
· Reifenwechsel: Reifen aufpumpen, bei Bedarf wechseln 

(alt/neu)  
· Autoreinigung: Saugen, Innenreinigung  
· Ware nachfüllen: Lieferungen für Tankstelle 

entgegennehmen und nachfüllen  
· Unterstützung beim Bedienen der Waschanlage  
· Reinigung der Zapfsäulen  
· Reinigung des Geländes  
· Botengänge  

Trockenbau: Bauhelfer/-in Alle anfallenden Hilfstätigkeiten im Bereich 
Ausbau/Trockenbau, wie: 

· Anreichung von Werkzeugen und Arbeitsmaterial  
· Herstellung von Arbeitsmaterialien  
· Beladen/Entladen  
· Untergrundbehandlung  
· Hilfe bei Arbeiten des Trockenbaus (sägen, 

Gipskartonplatten schneiden, usw.)  

Werkzeughersteller: 
Schneidwerkzeug- 
mechanikerhelfer/-in 

· Unterstützende Tätigkeiten bei der Instandsetzung der 
Werkzeuge  

· Vorbereitung der Arbeitsprozesse  
· Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit an den 

Arbeitsplätzen  

Werkzeughersteller: 
Zuarbeiter eines Drehers 

· Vorarbeiten bei der Bearbeitung von Werkstücken für 
Maschinen  

· Montage von Vorrichtungen  
· Entgraten (Oberflächenbearbeitung)  
· Fertige Ware zum Versand bringen  
· Neues Material für die Produktion besorgen  
· Erfassen der Produktionsmengen  
· Reinigung von Maschinen  
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